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Teil I Vorbemerkungen 
 
Dieser Rahmenlehrplan für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule ist durch die 
Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder beschlossen worden und mit der entspre-
chenden Ausbildungsordnung des Bundes (erlassen vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie oder dem sonst zuständigen Fachministerium im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Bildung und Forschung) abgestimmt. 
 
Der Rahmenlehrplan baut grundsätzlich auf dem Niveau des Hauptschulabschlusses bzw. 
vergleichbarer Abschlüsse auf. Er enthält keine methodischen Festlegungen für den Unter-
richt. Der Rahmenlehrplan beschreibt berufsbezogene Mindestanforderungen im Hinblick auf 
die zu erwerbenden Abschlüsse. 
 
Die Ausbildungsordnung des Bundes und der Rahmenlehrplan der Kultusministerkonferenz 
sowie die Lehrpläne der Länder für den berufsübergreifenden Lernbereich regeln die Ziele 
und Inhalte der Berufsausbildung. Auf diesen Grundlagen erwerben die Schüler und Schüle-
rinnen den Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf sowie den Abschluss der Be-
rufsschule. 
 
Die Länder übernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrpläne 
um. Im zweiten Fall achten sie darauf, dass die Vorgaben des Rahmenlehrplanes zur fachli-
chen und zeitlichen Abstimmung mit der jeweiligen Ausbildungsordnung erhalten bleiben. 
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Teil II Bildungsauftrag der Berufsschule 
 
Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen in der dualen Berufsausbildung einen 
gemeinsamen Bildungsauftrag. 
 
Die Berufsschule ist dabei ein eigenständiger Lernort, der auf der Grundlage der Rahmenver-
einbarung über die Berufsschule (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.03.1991 in 
der jeweils gültigen Fassung) agiert. Sie arbeitet als gleichberechtigter Partner mit den ande-
ren an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen und hat die Aufgabe, den Schülern und 
Schülerinnen berufsbezogene und berufsübergreifende Handlungskompetenz zu vermitteln. 
Damit werden die Schüler und Schülerinnen zur Erfüllung der spezifischen Aufgaben im Be-
ruf sowie zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und der Gesellschaft in sozialer, ökonomischer 
und ökologischer Verantwortung, insbesondere vor dem Hintergrund sich wandelnder Anfor-
derungen, befähigt. Das schließt die Förderung der Kompetenzen der jungen Menschen 

� zur persönlichen und strukturellen Reflexion, 
� zum lebensbegleitenden Lernen, 
� zur beruflichen sowie individuellen Flexibilität und Mobilität im Hinblick auf das Zu-

sammenwachsen Europas 

ein. 
 
Der Unterricht der Berufsschule basiert auf den für jeden staatlich anerkannten Ausbildungs-
beruf bundeseinheitlich erlassenen Ordnungsmitteln. Darüber hinaus gelten die für die Berufs-
schule erlassenen Regelungen und Schulgesetze der Länder. 
 
Um ihren Bildungsauftrag zu erfüllen, muss die Berufsschule ein differenziertes Bildungsan-
gebot gewährleisten, das 

- in didaktischen Planungen für das Schuljahr mit der betrieblichen Ausbildung abge-
stimmte handlungsorientierte Lernarrangements entwickelt,  

- einen inklusiven Unterricht mit entsprechender individueller Förderung vor dem Hin-
tergrund unterschiedlicher Erfahrungen, Fähigkeiten und Begabungen aller Schüler und 
Schülerinnen ermöglicht,  

- für Gesunderhaltung sowie spezifische Unfallgefahren in Beruf, für Privatleben und Ge-
sellschaft sensibilisiert,  

- Perspektiven unterschiedlicher Formen von Beschäftigung einschließlich un-
ternehmerischer Selbstständigkeit aufzeigt, um eine selbstverantwortliche Berufs- und 
Lebensplanung zu unterstützen, 

- an den relevanten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Ergebnissen im Hinblick auf 
Kompetenzentwicklung und Kompetenzfeststellung ausgerichtet ist. 

 
Zentrales Ziel von Berufsschule ist es, die Entwicklung umfassender Handlungskompetenz zu 
fördern. Handlungskompetenz wird verstanden als die Bereitschaft und Befähigung des Ein-
zelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durch-
dacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten. 
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Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Selbstkompe-
tenz und Sozialkompetenz. 
 
Fachkompetenz 
Bereitschaft und Fähigkeit, auf der Grundlage fachlichen Wissens und Könnens Aufgaben 
und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und das 
Ergebnis zu beurteilen. 
 
Selbstkompetenz1 
Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle Persönlichkeit die Entwicklungschancen, Anfor-
derungen und Einschränkungen in Familie, Beruf und öffentlichem Leben zu klären, zu 
durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu fassen 
und fortzuentwickeln. Sie umfasst Eigenschaften wie Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, 
Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein. Zu ihr gehören 
insbesondere auch die Entwicklung durchdachter Wertvorstellungen und die selbstbestimmte 
Bindung an Werte. 
 
Sozialkompetenz 
Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, Zuwendungen und 
Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit anderen rational und verantwor-
tungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen. Hierzu gehört insbesondere auch die 
Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität. 
 
Methodenkompetenz, kommunikative Kompetenz und Lernkompetenz sind immanenter Be-
standteil von Fachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz. 
 
Methodenkompetenz 
Bereitschaft und Fähigkeit zu zielgerichtetem, planmäßigem Vorgehen bei der Bearbeitung 
von Aufgaben und Problemen (zum Beispiel bei der Planung der Arbeitsschritte). 
 
Kommunikative Kompetenz 
Bereitschaft und Fähigkeit, kommunikative Situationen zu verstehen und zu gestalten. Hierzu 
gehört es, eigene Absichten und Bedürfnisse sowie die der Partner wahrzunehmen, zu verste-
hen und darzustellen. 
 
Lernkompetenz 
Bereitschaft und Fähigkeit, Informationen über Sachverhalte und Zusammenhänge selbststän-
dig und gemeinsam mit anderen zu verstehen, auszuwerten und in gedankliche Strukturen 
einzuordnen. Zur Lernkompetenz gehört insbesondere auch die Fähigkeit und Bereitschaft, im 
Beruf und über den Berufsbereich hinaus Lerntechniken und Lernstrategien zu entwickeln 
und diese für lebenslanges Lernen zu nutzen. 

                                                 
1  Der Begriff „Selbstkompetenz“ ersetzt den bisher verwendeten Begriff „Humankompetenz“. Er berücksich-

tigt stärker den spezifischen Bildungsauftrag der Berufsschule und greift die Systematisierung des DQR auf. 
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Teil III Didaktische Grundsätze 
 
Um dem Bildungsauftrag der Berufsschule zu entsprechen werden die jungen Menschen zu 
selbstständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von Arbeitsaufgaben im Rahmen ihrer 
Berufstätigkeit befähigt. 
 
Lernen in der Berufsschule zielt auf die Entwicklung einer umfassenden Handlungskompe-
tenz. Mit der didaktisch begründeten praktischen Umsetzung - zumindest aber der gedankli-
chen Durchdringung - aller Phasen einer beruflichen Handlung in Lernsituationen wird dabei 
Lernen in und aus der Arbeit vollzogen. 
 
Handlungsorientierter Unterricht im Rahmen der Lernfeldkonzeption orientiert sich prioritär 
an handlungssystematischen Strukturen und stellt gegenüber vorrangig fachsystematischem 
Unterricht eine veränderte Perspektive dar. Nach lerntheoretischen und didaktischen Erkennt-
nissen sind bei der Planung und Umsetzung handlungsorientierten Unterrichts in Lernsituati-
onen folgende Orientierungspunkte zu berücksichtigen: 
 

- Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam 
sind. 

- Lernen vollzieht sich in vollständigen Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder 
zumindest gedanklich nachvollzogen. 

- Handlungen fördern das ganzheitliche Erfassen der beruflichen Wirklichkeit, zum Bei-
spiel technische, sicherheitstechnische, ökonomische, rechtliche, ökologische, soziale 
Aspekte. 

- Handlungen greifen die Erfahrungen der Lernenden auf und reflektieren sie in Bezug 
auf ihre gesellschaftlichen Auswirkungen. 

- Handlungen berücksichtigen auch soziale Prozesse, zum Beispiel die Interessenerklä-
rung oder die Konfliktbewältigung, sowie unterschiedliche Perspektiven der Berufs- 
und Lebensplanung. 
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Teil IV Berufsbezogene Vorbemerkungen 
 
Der vorliegende Rahmenlehrplan für die Berufsausbildung zum Werkstoffprüfer und zur 
Werkstoffprüferin ist mit der Verordnung über die Berufsausbildung zum Werkstoffprüfer 
und zur Werkstoffprüferin vom 25.06.2013 (BGBl. I S. 1693) abgestimmt. 
 
Der Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Werkstoffprüfer und Werkstoffprüferin (Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom 09.05.1996) wird durch den vorliegenden Rahmen-
lehrplan aufgehoben. 

 
Die für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde erforderlichen Kompetenzen wer-
den auf der Grundlage der "Elemente für den Unterricht der Berufsschule im Bereich Wirt-
schafts- und Sozialkunde gewerblich-technischer Ausbildungsberufe" (Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz vom 07.05.2008) vermittelt. 
 
Entsprechend der Verordnung über die Berufsausbildung zum Werkstoffprüfer und zur Werk-
stoffprüferin beinhaltet der Rahmenlehrplan die 4 Fachrichtungen des Ausbildungsberufs: 
 

- Metalltechnik 
- Kunststofftechnik 
- Wärmebehandlungstechnik 
- Systemtechnik 

 
Einsatzgebiete der Werkstoffprüfer liegen in Unternehmen der Werkstofferzeugung und 
Werkstoffverarbeitung, im Forschungs- und Entwicklungsbereich sowie in Dienstleistungsun-
ternehmen, die extern die Durchführung von Prüfaufträgen anbieten. 
 
Werkstoffprüfer und Werkstoffprüferinnen beurteilen Qualitätsmerkmale von Werkstoffen, 
Halbzeugen und Bauteilen auf der Basis von Normen und Anweisungen entsprechend den 
Vorgaben des Qualitätsmanagements, dafür ist selbstständiges Handeln erforderlich. Für die 
Vorbereitung ihres Arbeitsauftrags nutzen sie informationstechnische Systeme. Sie stellen vor 
der Auftragsbearbeitung Eignung und Funktionsfähigkeit der von ihnen verwendeten Prüfmit-
tel, Maschinen und Geräte sicher, dazu gehört auch die Pflege und Wartung. Ergebnisse der 
Prüfungen und Versuche ermitteln und dokumentieren sie auch computerunterstützt unter 
Berücksichtigung rechtlicher Bestimmungen und Geheimhaltungsvorschriften. 
Bei Qualitätsabweichungen und zur Schadensbeurteilung nutzen sie systematische Fehlerana-
lysen und erarbeiten Vorschläge zur Vermeidung von Fehlern und der Optimierung von Pro-
duktionsprozessen. Komplexe Aufgabenstellungen bearbeiten sie im Team, bei Kritik an ih-
ren Arbeitsergebnissen zeigen sie sich offen und unterbreiten Vorschläge für ein sachgerech-
tes weiteres Vorgehen. 
 
Naturwissenschaftliche, mathematische, werkstoffkundliche und spezifische fertigungstechni-
sche Inhalte werden unter Beachtung des Fachterminus in den Lernfeldern integrativ vermit-
telt. Bestimmungen zu Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz sowie ökonomi-
sche Aspekte sind auch dort zu berücksichtigen, wo sie nicht explizit erwähnt werden. 
 
Die fremdsprachlichen Ziele sind mit 40 Stunden in die Lernfelder integriert. 
 
Ausgangspunkt der didaktisch- methodischen Gestaltung der Lernsituationen in den einzelnen 
Lernfeldern soll der Geschäfts- und Arbeitsprozess des beruflichen Handlungsfeldes sein. 
Dieser ist in den Zielformulierungen der einzelnen Lernfelder abgebildet. Die Ziele der Lern-
felder sind maßgeblich für die Unterrichtsgestaltung und stellen zusammen mit den ergänzen-
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den Inhalten den Mindestumfang dar. Die fachlichen Inhalte der einzelnen Lernfelder sind nur 
generell benannt und nicht differenziert aufgelistet. Die Lernfelder thematisieren jeweils einen 
vollständigen beruflichen Handlungsablauf. Die Schule entscheidet im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten in Kooperation mit den Ausbildungsbetrieben eigenständig über die inhaltliche 
Ausgestaltung der Lernfelder. Die einzelnen Schulen erhalten somit mehr Gestaltungsaufga-
ben und eine erweiterte didaktische Verantwortung. Es besteht ein enger sachlicher Zusam-
menhang zwischen dem Rahmenlehrplan und dem Ausbildungsrahmenplan für die betriebli-
che Ausbildung. Es wird empfohlen, für die Gestaltung von exemplarischen Lernsituationen 
in den einzelnen Lernfeldern beide Pläne zugrunde zu legen. 
 
Die vorliegenden Lernfelder konkretisieren das Lernen in beruflichen Handlungen. Die in den 
Lernfeldern didaktisch zusammengefassten thematischen Einheiten orientieren sich an den 
berufsspezifischen Handlungsfeldern und Handlungsabläufen. Sie umfassen ganzheitliche 
Lehr- und Lernprozesse, bei denen nicht die Fachsystematik, sondern eine ganzheitliche 
Handlungssystematik zugrunde gelegt wurde. 
 
Der Rahmenlehrplan sieht eine gemeinsame Beschulung aller Fachrichtungen in den ersten 
drei Ausbildungsjahren mit gleichnamigen Lernfeldern vor, mit der Möglichkeit inhaltlicher 
Binnendifferenzierung. Die Lernfelder des 4. Ausbildungsjahres sind teilweise nach Fachrich-
tungen differenziert (Lernfelder 16 a, b und 17 a, b, c, d). 
 
Die Ziele der Lernfelder 1 bis 7 sind mit den geforderten Qualifikationen der Ausbildungs-
ordnung für Teil 1 der Abschlussprüfung abgestimmt. 
 
Der vorliegende Rahmenlehrplan deckt die Inhalte des Teils Fachtheorie für die ZfP-
Personalzertifizierung nach DIN EN ISO 9712 entsprechend der in der Anlage 2 zur Verord-
nung über die Berufsausbildung zum Werkstoffprüfer und zur Werkstoffprüferin enthaltenen 
Entsprechungsliste der zerstörungsfreien Prüfung (ZfP) ab. 
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Teil V Lernfelder 

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf 
Werkstoffprüfer und Werkstoffprüferin 

Lernfelder 
Zeitrichtwerte 

in Unterrichtsstunden 

Nr.  
1. 

Jahr 

2. 

Jahr 

3. 

Jahr 

4. 

Jahr 

1 
Einflüsse chemischer und produktionstechnischer Pro-
zesse auf die Werkstoffeigenschaften beurteilen  

80    

2 
Physikalische Werkstoffeigenschaften ermitteln und 
auswerten  

60    

3 
Festigkeitskennwerte, Verformungskennwerte und Härte 
ermitteln  

100    

4 
Materialografische Schliffe präparieren und deren Qua-
lität beurteilen  

40    

5 Bauteile zerstörungsfrei auf Oberflächenfehler prüfen  40    

6 
Gleichgewichtsnahe Wärmebehandlungen durchführen 
und auswerten 

 80   

7 
Physikalisch-chemische Werkstoffeigenschaften mess-
technisch beurteilen  

 40   

8 Gefüge makroskopisch und mikroskopisch beurteilen   60   

9 Qualität von stoffschlüssigen Verbindungen beurteilen   40   

10 
Ultraschall-, Wirbelstrom-, mobile Härteprüfung und 
ambulante Metallografie durchführen 

 60   

11 
Festigkeits- und Zähigkeitsmerkmale durch Wärmebe-
handlungen gezielt einstellen  

  100  

12 Festigkeitskennwerte in Langzeitversuchen ermitteln   60  

13 Verfahren des Qualitätsmanagements anwenden   40  

14 Mit elektromagnetischer Strahlung prüfen   40  

15 Schadensanalysen durchführen   40  
Fachrichtungen Metalltechnik, Wärmebehandlungstechnik, Kunststofftechnik 
16a Bruchflächen analysieren    40 
Fachrichtung Systemtechnik 

16b 
Ortsveränderliche Prüfgeräte zur Durchstrahlungsprü-
fung einsetzen  

   40 

Fachrichtung Metalltechnik 

17a 
Metallische Werkstoffe und Produkte systematisch un-
tersuchen 

   100 

Fachrichtung Kunststofftechnik 

17b 
Kunststoffe und Kunststoffprodukte systematisch unter-
suchen 

   100 

Fachrichtung Wärmebehandlungstechnik 

17c 
Wärmebehandlungsprozesse planen, steuern und über-
wachen 

   100 

Fachrichtung Systemtechnik 

17d 
Zerstörungsfreie Prüfungen in Technischen Systemen 
durchführen 

   100 

Summe: insgesamt 1020 Stunden 320 280 280 140 
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Lernfeld 1: 

 
Einflüsse chemischer und produktions-
technischer Prozesse auf die Werkstoff-
eigenschaften beurteilen 
 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Einflüsse chemischer und  
produktionstechnischer Prozesse auf die Werkstoffeigenschaften zu überprüfen und 
anforderungsbezogene Werkstoff- und Werkstückeignungen zu bewerten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler nutzen geeignete Informationsquellen, um sich über Werk-
stoffe (Primär- und Sekundärmetallurgie, Polyreaktionen, Additive, Verstärkungen, Ver-

bundwerkstoffe, Werkstoffnormung) und Verfahren zur Ermittlung charakteristischer Ei-
genschaften (chemische Grundlagen) zu informieren. Sie analysieren die verschiedenen 
Möglichkeiten zur spanenden und spanlosen Formgebung im Zusammenhang mit ferti-
gungstechnischen Formgebungsprozessen (Spanen, Gießen, Schmieden, Walzen, Sintern, 

Extrudieren) und den Möglichkeiten zur chemisch, thermisch und mechanisch bedingten 
Veränderung von Werkstoff- und Bauteileigenschaften. 
 
Die Schülerinnen und Schüler wählen mögliche Verfahren (Rauheitsmessung, visuelle Be-

urteilung) für die zu untersuchenden Bauteileigenschaften (Oberflächengüte, makroskopi-

sche Produktfehler) aus. 
 
Die Schülerinnen und Schüler legen unter Berücksichtigung der Eignung der zu verwen-
denden Messmittel einen Ablaufplan zur Überprüfung der zu untersuchenden Werkstoffei-
genschaften fest und bedienen sich dabei der einschlägigen und gerätespezifischen Prüf-
normen- und -vorschriften. 
 
Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren die Funktionstüchtigkeit der Messmittel und 
Prüfgeräte (Normale, Referenzmaterialien), führen die Untersuchungen mit Hilfe der ge-
wählten Messmethoden und Prüfverfahren unter Berücksichtigung einzuhaltender Arbeits-
anweisung (Bedienungsanleitung, Prüfanweisung, Normen) durch, erstellen technische 
Dokumentationen (Tabellen, Diagramme) auch computergestützt unter Berücksichtigung 
rechtlicher Bestimmungen und Datenschutz, vergleichen diese mit Sollwerten und doku-
mentieren die Auswertung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler prüfen die Plausibilität der Mess- und Prüfergebnisse und 
schätzen Messabweichungen unter Berücksichtigung statistischer Kennwerte quantitativ 
ab. 
 
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Durchführung der Messungen und Prüfun-
gen, stellen die Ergebnisse vor und diskutieren mögliche Optimierungen der Messung und 
Prüfung auch im Team. Sie bewerten die Eignung der überprüften Werkstoffe und Prüfob-
jekte für die vorgegebenen chemischen und produktionstechnischen Anforderungen. 
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Lernfeld 2: 

 
Physikalische Werkstoffeigenschaften 
ermitteln und auswerten 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, physikalische Werkstoffeigen-
schaften zu ermitteln und auszuwerten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler nutzen geeignete Informationsquellen, auch fremdsprachli-
che Dokumente, um sich über Verfahren zur Ermittlung von physikalischen Werkstoffei-
genschaften (Dichtebestimmung, Thermische Analysen) und über die Wirkungsweise von 
Messmitteln zu informieren. 
 
Die Schülerinnen und Schüler wählen geeignete Verfahren und erforderliche Messmittel 
für die zu untersuchenden Werkstoffeigenschaften aus und planen den Ablauf der Untersu-
chungen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren die Funktionstüchtigkeit der Messmittel, füh-
ren die Messungen mit Hilfe der gewählten physikalische Messmethoden unter Berück-
sichtigung einzuhaltender Arbeitsanweisungen (Bedienungsanleitung, Prüfanweisung, Ge-

fährdungsbeurteilung) durch, beachten Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften (Be-

triebsanweisung, Sicherheitsdatenblätter), erstellen technische Dokumentationen (Tabel-

len, Diagramme) auch computergestützt unter Berücksichtigung rechtlicher Bestimmungen 
und des Datenschutzes. 
Mit Hilfe der Messergebnisse berechnen (Dichte, Längendehnung) und ermitteln (Um-

wandlungspunkte, Zustandsdiagramme) die Schülerinnen und Schüler physikalische Grö-
ßen, vergleichen diese mit Sollwerten und dokumentieren die Auswertung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler prüfen die Plausibilität ihrer Ergebnisse, schätzen quantita-
tiv die Messabweichung unter Berücksichtigung statistischer Kennwerte ab. 
 
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Durchführung der Messung, stellen die Er-
gebnisse vor und diskutieren mögliche Optimierungen der Messung. 
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Lernfeld 3: 

 
Festigkeitskennwerte, Verformungs-
kennwerte und Härte ermitteln 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 100 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, mechanische Werkstoffeigen-
schaften an Metallen und Kunststoffen nach Normen zu bestimmen und dabei werk-
stoff- sowie auftragsspezifische Anforderungen zu berücksichtigen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler wählen die für die Bearbeitung des Auftrages (Zugversuch, 

Druckversuch, Biegeversuch, Härteprüfung, Kerbschlagbiegeversuch) erforderlichen Do-
kumente aus (technische Zeichnungen, Werkstoffdatenblätter, Normen, Prüfpläne, 

Prüfanweisungen). Sie entnehmen den Dokumenten alle relevanten Informationen. Sie 
informieren sich über die innere Strukturen von Metallen (Gittertypen und -fehler) und 
Kunststoffen (Füllstoffverteilung, Poren, Agglomerate) und deren Auswirkungen auf das 
Verformungsverhalten. 
 
Sie erstellen einen Arbeitsplan (Probenahme, Probenformen, Messmittel) unter Berück-
sichtigung prüftechnischer und erzeugnisspezifischer Vorgaben und begründen ihre Aus-
wahl. Dabei entscheiden sie sich bei verfügbaren Alternativen für die nach technischen und 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten optimale Lösung. 
 
Sie veranlassen die Probenherstellung. Dabei erstellen sie erforderliche Skizzen (Entnah-

meort bei Bauteilen, Probenlage, Probengeometrie, Toleranzen, Prüfskizzen) und übermit-
teln Informationen an die zuständige Abteilung (Technische Kommunikation). 
Sie stellen an den Prüfgeräten erforderliche Parameter ein und kontrollieren bei Software-
Steuerung die Vorgaben im Konfigurationsmenü. 
Nach Spezifikationen des Qualitätsmanagements kontrollieren sie die Fähigkeit der Prüf-
mittel (Härtevergleichsplatten) und dokumentieren die Ergebnisse. 
Sie ermitteln normgerecht die geforderten Werkstoffdaten auf Geräten ohne und mit Com-
puterunterstützung und erstellen Prüfprotokolle nach betriebsüblichen Vorgaben unter 
Verwendung von anlagenspezifischer Software sowie Standardprogrammen (Textverarbei-

tung, Tabellen, Diagramme, Datenbankmodule). Dabei berücksichtigen sie Maßnahmen 
der Datensicherung und des Datenschutzes. 
Geforderte Vergleiche mit Sollwerten (Werkstoffdatenblätter, Gütenormen, Lieferanten-

vereinbarungen) zur Bewertung der Werkstoffqualität werden in der Dokumentation ein-
deutig dargestellt. 
 
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren und erläutern bei den verwendeten Prüfverfah-
ren den Zusammenhang von Eingangsgrößen und Ergebnissen (Auswertung von Dia-

grammen, Umrechnung von Größen, Einhaltung der Prüfbedingungen nach Norm). Dabei 
sind sie sich der Verantwortung bewusst, dass die von ihnen ermittelten Werte in rechts-
verbindliche Qualitätszeugnisse eingehen und als Basis für die konstruktive Auslegung von 
Werkstücken verwendet werden. 
 
Mögliche und vorhandene prüftechnische Fehler untersuchen sie auf ihre Ursachen und 
Auswirkungen und dokumentieren die Fehler. Sie diskutieren erforderliche Korrekturmaß-
nahmen und führen sie durch. 
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Lernfeld 4: 

 
Materialographische Schliffe präparieren 
und deren Qualität beurteilen 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, materialographische  
Schliffe zu präparieren, deren Qualität makroskopisch und mikroskopisch zu beurtei-
len und Vermessungen vorzunehmen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über die erforderlichen Arbeitsschritte und 
Techniken der Präparation eines Schliffes (Probenahme, Einbetten, Schleifen, Polieren)  
mit dem Ziel, die Präparation durchführen zu können. 
 
Sie planen die Probenahme, indem sie den Ort der Probenahme innerhalb des zu untersu-
chenden Materials bestimmen sowie geeignete Maschinen und Werkzeuge dafür auswäh-
len. Sie entscheiden sich für ein geeignetes Einbettmittel, eine geeignete Halterung und 
Einbettverfahren für die Probe (Warmeinbetten, Kalteinbetten) in Abhängigkeit deren Grö-
ße und Oberflächenbeschaffenheit. Für das Schleifen und Polieren der Probe informieren 
sich die Schüler über geeignete Mittel und Verfahren in Abhängigkeit des Probenmaterials, 
dessen Härte und Probengröße. Sie verschaffen sich einen Überblick über die verschiede-
nen Präparationsverfahren (Korngrenzenätzung, Kornflächenätzung, Kornfigurenätzung, 

Porenverteilung, Füllstoffnester, Fließbilder, Faserverteilung), um ein geeignetes Verfah-
ren auswählen zu können. Sie kennzeichnen die Proben und dokumentieren Probenahme 
sowie Vorgehensweise auch mit Datenbanken und geeigneter Software. 
 
Die Schülerinnen und Schüler führen die Präparation der Probe sachgerecht durch (Längs- 

und Querschnitte). Um Fehler bei der Präparation des Schliffes zu vermeiden und die ge-
wünschte Qualität zu erzielen, berücksichtigen sie die Auswirkungen von Wärmeentwick-
lung und Kaltverformung auf das Gefüge. Sie schleifen und polieren die Probe. Dabei hal-
ten sie die geeignete Reihenfolge der Körnung ein und achten auf die Vermeidung von 
Schleifkratzern. Sie beurteilen auch lichtmikroskopisch (Auflichtmikroskop, Hellfeld, Dun-

kelfeld, Umkehrmikroskop, numerische Apertur, Auflösung, Kalibrierung) die Qualität des 
Schliffes vor dem Ätzvorgang. Sie übernehmen Verantwortung für die Sicherheit am Ar-
beitsplatz für sich und andere, indem sie die Auswirkungen bei Nichtbeachtung der Unfall-
verhütungsvorschriften verinnerlichen. Während der gesamten Präparation kontrollieren die 
Schülerinnen und Schüler die Ergebnisse der einzelnen Arbeitsschritte, um Fehler bei der 
Erstellung des Schliffes frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden. 
 
Sie kontrollieren die Qualität des Schliffes mit geeigneten Hilfsmitteln im Hinblick auf die 
Eignung für nachfolgende makroskopische und mikroskopische Gefügeuntersuchungen und 
nehmen Längenmessungen vor. Mögliche und vorhandene Präparations- und Messfehler 
werden systematisch auf ihre Ursachen untersucht. Die Schülerinnen und Schüler bewerten 
ihre Arbeitsweise, beurteilen die Ergebnisse und ergreifen Maßnahmen, um Qualitätsmän-
gel zukünftig zu vermeiden. Sie stellen ihre Ergebnisse vor, diskutieren Optimierungsmög-
lichkeiten und Alternativen hinsichtlich technischer Machbarkeit und ökonomischer und 
ökologischer Gesichtspunkte. 
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Lernfeld 5: 

 
Bauteile zerstörungsfrei auf Oberflächen-
fehler prüfen 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Bauteile zerstörungsfrei 
auf Oberflächenfehler zu prüfen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren physikalische Prüfverfahren zur Oberflächen-
fehlerprüfung (direkte und indirekte Sichtprüfung, Eindringprüfung, Magnetpulverprüfung). 
Sie verschaffen sich einen Überblick über die physikalischen, physikalisch-chemischen und 
physiologischen Grundlagen der Verfahren, informieren sich über zu erwartende Fehlerar-
ten, die Einsatzmöglichkeiten der Verfahren und machen sich mit der normgerechten 
Durchführung der Prüfungen vertraut (Regelwerke, Prüfanweisungen). Sie informieren sich 
über die Funktionsweise und Handhabung benötigter Prüfmittel und Gerätetechnik (Bedie-

nungsanleitung), Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften (Betriebsanweisung, 
Sicherheitsdatenblätter) und zu beachtende Umweltschutzvorschriften. Sie recherchieren 
die erforderlichen Inhalte eines Prüfberichtes (Regelwerke, Spezifikationen) und suchen 
nach zweckmäßigen Möglichkeiten zur Darstellung von Fehlergröße, Fehlerlagen und Feh-
lerarten (Schweißverbindungen, Gussteile, Schmiedeteile, Walzprodukte, Kunststoffprofile, -

platten, -bahnen). Hierfür nutzen sie auch fremdsprachige Informationsquellen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren und erörtern die Prüfaufgabe und planen dessen 
Durchführung unter Einhaltung der Angaben in der Prüfanweisung. Sie entscheiden sich für 
eine zweckmäßige Dokumentation der Fehlerlagen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler führen die Prüfung gemäß der Prüfanweisung unter Beach-
tung der Aufgabenstellung und Berücksichtigung geltender Sicherheits- und Unfallverhü-
tungsvorschriften durch. Sie kontrollieren die benötigten Prüfunterlagen auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit, stellen die benötigten Prüfmittel und Gerätetechnik bereit und überprüfen 
diese auf Funktionsfähigkeit. Sie richten den Prüfarbeitsplatz ein (Prüfeinrichtungen, Ein-

haltung und Dokumentation der Prüfbedingungen) und bereiten die zu prüfenden Bauteile 
vor, indem sie, gemäß der Vorgaben, die Prüfteile und Prüfbereiche identifizieren sowie die 
Bereiche kennzeichnen. Sie leiten Maßnahmen zu der Behebung von Störungen ein. Sie 
dokumentieren die Durchführung der Prüfung und deren Ergebnisse in einem Prüfbericht. 
 
Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren die Einhaltung der Prüfanweisung, bewerten 
die Plausibilität der Ergebnisse der Prüfung und kontrollieren die Anzeigendokumentation 
auf sachliche Richtigkeit, Verständlichkeit und Vollständigkeit. 
 
Die Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre Prüfergebnisse und erlangten Erfahrungen 
bei der Durchführung der Prüfung, sie vergleichen und bewerten die erstellten Dokumenta-
tionen und diskutieren mögliche Fehlerursachen bei der Durchführung der Prüfung und 
deren Folgen. Abschließend erörtern die Schülerinnen und Schüler die Thematik des Um-
weltschutzes im Hinblick auf die durchgeführten Prüfverfahren. 
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Lernfeld 6: 

 
Gleichgewichtsnahe Wärmebehand-
lungen durchführen und auswerten 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Werkstücke abhängig vom 
gewünschten Wärmebehandlungsziel durch Glühen einer Wärmebehandlung zu un-
terziehen und die Ergebnisse zu bewerten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über die angestrebten Ziele des jeweiligen 
Wärmebehandlungsverfahrens (Spannungsarmglühen, Rekristallisationsglühen, Weichglü-

hen, Normalglühen, Grobkornglühen, Diffusionsglühen, Tempern) und beschreiben den 
jeweiligen Zweck und die Auswirkungen des Verfahrens. Sie informieren sich über die 
einzusetzenden Wärmebehandlungsanlagen und die dabei zum Einsatz kommende Mess-, 
Steuer- und Regelungstechnik. 
 
Ausgehend vom jeweiligen Ausgangsgefüge und vom Ziel der Wärmebehandlung planen  
die Schülerinnen und Schüler das durchzuführende Wärmebehandlungsverfahren mit Hilfe 
von technischen Unterlagen, auch in einer fremden Sprache, (Werkstoffdatenblätter, Eisen-

Kohlenstoff-Diagramm, Gefüge) und Normen. Sie erstellen die Wärmebehandlungsanwei-
sung, indem sie die Wärmebehandlungsangaben aus Technischen Zeichnungen und Ferti-
gungsplänen entnehmen. Sie entscheiden sich für die Art der Erwärmung, ermitteln die 

notwendige Haltedauer sowie das Mittel und die Art der Abkühlung. Dabei unterscheiden 
sie Glühverfahren und zeitabhängige Vorgänge wie Martensitbildung. 
 
Sie führen die Wärmebehandlung durch (Temperatur-Zeit-Verlauf). Sie chargieren die 
Wärmebehandlungsanlage und setzen die Wärmebehandlungsanweisungen technisch um. 
Dazu stellen sie den erforderlichen Zeit-Temperatur-Verlauf an der Anlage ein. Mit Hilfe 
der erforderlichen Temperaturmesstechnik und Visualisierung überwachen die Schülerin-
nen und Schüler den Verlauf der Wärmebehandlung, ergreifen Korrekturmaßnahmen und 
begründen diese. Während der gesamten Durchführung achten die Schülerinnen und Schü-
ler auf die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften, des Gesundheitsschutzes am Ar-
beitsplatz sowie der Belange des Umweltschutzes. 
 
Sie prüfen die Werkstücke auf das gewünschte Ergebnis und berücksichtigen dabei die 
auftragsspezifischen Anforderungen. Dazu entwickeln sie Prüfpläne. Mögliche und vor-
handene Wärmebehandlungsfehler werden systematisch auf deren Ursachen untersucht. 
Sie protokollieren die Ergebnisse, bewerten diese und ergreifen Maßnahmen, um Quali-
tätsmängel künftig zu vermeiden. Sie reflektieren den Wärmebehandlungsprozess und die 
angewandten Verfahren, präsentieren ihre Ergebnisse und diskutieren Optimierungsmög-
lichkeiten hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und der technischen Machbarkeit. 
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Lernfeld 7: 

 
Physikalisch-chemische Werkstoffeigen-
schaften messtechnisch beurteilen 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, unterschiedliche Werkstoffe 
mit physikalisch-chemischen Untersuchungsmethoden zu untersuchen und Werk-
stoffeigenschaften anhand von Messergebnissen und technischen Regelwerken zu be-
urteilen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler nutzen geeignete Informationsquellen, um sich über Verfah-
ren zur Ermittlung der chemischen Zusammensetzung und der physikalisch-chemischen 
Eigenschaften von Werk- und Hilfsstoffen zu informieren. Dabei verschaffen sie sich einen 
Überblick über Möglichkeiten der anorganischen Analytik (Stoffanalyse, Stofftrennung, 

chemische Grundlagen), der Elektrochemie (Grundlagen, Korrosion, Korrosionsschutz) 
und der instrumentellen Analytik (Spektroskopie). Sie informieren sich über die Vorge-
hensweise zur Kalibrierung der verwendeten Analyse- und Messsysteme. 
 
Die Schülerinnen und Schüler wählen mögliche Verfahren aus, die zur Untersuchung der 
festzustellenden Werkstoffeigenschaften geeignet sind. Bei der Planung orientieren sie sich 
an der erforderlichen Genauigkeit der Messergebnisse. 
 
Die Schülerinnen und Schüler legen unter Berücksichtigung der Eignung der zu verwen-
denden Messmittel und unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Vorgaben einen 
Ablaufplan zur Analyse der zu untersuchenden Werkstoffeigenschaften fest und bedienen 
sich dabei der einschlägigen und gerätespezifischen Prüfnormen- und -vorschriften. 
 
Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren die Funktionstüchtigkeit der Messmittel und 
Prüfgeräte, führen die Messungen mit Hilfe der gewählten Messmethoden und Prüfverfah-
ren (Korrosionsprüfung, Spektroskopie) und unter Berücksichtigung einzuhaltender Ar-
beitsanweisungen (Bedienungsanleitung, Prüfanweisung, Gefährdungsbeurteilung, Nor-

men) durch, beachten Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften (Betriebsanweisun-

gen, Sicherheitsdatenblätter), erstellen technische Dokumentationen (Tabellen, Diagram-

me) auch computergestützt unter Berücksichtigung rechtlicher Bestimmungen und Daten-
schutz, vergleichen diese mit Sollwerten und dokumentieren die Auswertung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler prüfen die Plausibilität der Mess- und Prüfergebnisse und 
schätzen Messabweichungen unter Berücksichtigung statistischer Kennwerte quantitativ 
ab. 
 
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Durchführung der Messungen und Prüfun-
gen, stellen die Ergebnisse vor, diskutieren mögliche Optimierungen der Messung und Prü-
fung auch im Team und bewerten die Eigenschaften der überprüften Werkstoffe hinsicht-
lich der vorgegebenen chemischen, elektrochemischen und produktionstechnischen Anfor-
derungen. 
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Lernfeld 8: 

 
Gefüge makroskopisch und mikroskopisch 
beurteilen 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Gefüge und Gefügebestandtei-
le von Eisenwerkstoffen, Nichteisenmetall-Legierungen und Strukturen von Kunst-
stoffen zu beurteilen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler nutzen geeignete Informationsquellen, um sich über makro-
skopische und mikroskopische Verfahren zu informieren. Sie analysieren unterschiedliche 
Gefügebestandteile in Werkstoffen (Nichtmetallische Einschlüsse und Martensit), Gefüge-
artefakte (Lunker, Seigerungen, Dopplungen, Poren, Füllstoffverteilung, Agglomerate, 
Delaminationen, Schichtdicken) und den Einfluss des Gefüges auf die Werkstoffeigenschaf-
ten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler wählen geeignete Untersuchungsmethoden zur Gefügebeur-
teilung aus. 
 
Sie führen Gefügebeurteilungen mit Hilfe von makroskopischen und lichtmikroskopischen 
Methoden durch und erkennen die Zusammenhänge zwischen Zustandsdiagrammen und 
Gefügebestandteilen. Sie wenden klassische Klassifizierungsverfahren (Richtreihen, Korn-

größenermittlung) und Bildbearbeitungssysteme unter Einbeziehung von Datenbankpro-
grammen an. Die Schülerinnen und Schüler wählen geeignete Ätzmittel aus und bedienen 
sachgerecht Lichtmikroskope. Dabei beachten sie die Sicherheitsmaßnahmen. Die Schüle-
rinnen und Schüler dokumentieren die Gefüge und erstellen Berichte. 
 
Sie prüfen die Plausibilität, nehmen qualitative und quantitative Bewertungen vor und beur-
teilen ihre Erkenntnisse unter Berücksichtigung statistischer Kennwerte. 
 
Sie reflektieren die Durchführung der Beurteilung, stellen die Ergebnisse vor und diskutie-
ren mögliche alternative Methoden. 
 

 



 - 17 -

 
 
Lernfeld 9: 

 
Qualität von stoffschlüssigen Ver-
bindungen beurteilen 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, die Qualität von stoffschlüssi-
gen Verbindungen zu beurteilen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler beschaffen sich Informationen über stoffschlüssige Verbin-
dungsverfahren (Schweißen, Löten, Kleben), deren Einflüsse auf die Materialstruktur in der 
Verbindungszone (Wärmeeinflusszone, Diffusions- bzw. Legierungszone, Bindungszone 

Adhäsion, Kohäsion) und die Fehlermöglichkeiten (Bindungs- und Benetzungsfehler, Ei-

genspannungen, Korrosion, Risse, Mischungsfehler bei Zwei- und Mehrkomponentenkle-

ber). 
 
Auf dieser Grundlage entwerfen die Schülerinnen und Schüler Prüfpläne, mit denen sie die 
Qualität der Verbindungen (Verbindungszone) überprüfen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler führen Untersuchungen durch und dokumentieren die Er-
gebnisse. 
 
Sie bewerten die Ergebnisse und prüfen sie auf Plausibilität. Die Schülerinnen und Schüler 
stellen ihre Ergebnisse vor und erörtern mögliche Verbesserungen. 
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Lernfeld 10: 

 
Ultraschall-, Wirbelstrom-, mobile Härte-
prüfung und ambulante Metallografie 
durchführen 
 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, nach Prüfanweisung 
Ultraschallprüfungen, Verwechslungsprüfungen mit dem Wirbelstromverfahren und 
mobile Prüfungen durchzuführen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler verschaffen sich einen Überblick über die Ultraschallprü-
fung (Senkrecht- und Winkelprüfköpfe), Wirbelstromprüfung (Verwechslungsprüfung) und 
mobile Prüfverfahren (mobile Härteprüfung, mobile Metallografie). Sie erarbeiten sich die 
physikalischen (Erzeugung von Ultraschall, Erzeugung des Wirbelstromfeldes, resultie-

rendes magnetisches Feld, Magnetismus) und physikalisch-chemischen Grundlagen. Sie 
informieren sich über ambulante Gefügedarstellungen (Lackabzugsbilder) und zu erwar-
tende Fehlerarten, Härtewerte und die Einsatzmöglichkeiten der Verfahren. Sie machen 
sich mit der normgerechten Durchführung der Prüfungen vertraut (Prüfanweisungen). 
Hierfür nutzen sie auch fremdsprachige Informationsquellen. Sie informieren sich über 
erforderliche Maßnahmen nach Beendigung der Prüfung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren und diskutieren das Prüfproblem, berechnen und 
ermitteln die erforderlichen Prüfparameter (Wellenarten, Schallgeschwindigkeit, Frequenz) 

und planen die Prüfdurchführung unter Einhaltung der Angaben in der Prüfanweisung 
(Prüfmittel und Gerätetechnik, Umgebungsbedingungen, Oberflächenbeschaffenheit des 

Bauteiles, Kalibrierung, Bewertungskriterien). Sie wählen zweckmäßige Formen der Dar-
stellung von Prüfergebnissen (Tabelle, Skizze, Technische Zeichnung, Foto) aus. 
 
Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren die erforderlichen Prüfunterlagen auf Richtig-
keit und Vollständigkeit, stellen die benötigten Prüfeinrichtungen, Mess- und Hilfsmittel 
sowie Verbrauchsmaterialien bereit und überprüfen diese auf Funktionsfähigkeit. Sie rich-
ten den Prüfarbeitsplatz ein (Prüfeinrichtungen, Einhaltung der Prüfbedingungen, Doku-

mentation der Prüfbedingungen) und bereiten die zu prüfenden Objekte vor, indem sie, 
gemäß der Vorgaben und Prüfanweisung, die Prüfteile und den zu untersuchenden Bereich 
identifizieren, die Prüfbarkeit analysieren und den Prüfbereich kennzeichnen. Sie führen 
die Prüfung durch, erkennen eventuelle Abweichungen und Störungen in der Durchfüh-
rung und leiten gegebenenfalls Maßnahmen zu deren Behebung ein. Sie ergreifen bei nicht 
zulässigen Anzeigen die vorgeschriebenen Maßnahmen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren die verwendeten Prüf- und Hilfsmittel, 
Messwerte, Prüfparameter und -ergebnisse. Hierbei skizzieren und bemaßen die Schülerin-
nen und Schüler die Prüfobjekte und nutzen computergestützte Verfahren zur Erstellung 
des Prüfberichtes. Sie prüfen die Ergebnisse auf Plausibilität, kontrollieren die Einhaltung 
der Prüfanweisung. 
 
Sie reflektieren die Durchführung der Beurteilung, stellen die Ergebnisse vor und diskutie-
ren mögliche alternative Methoden. 
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Lernfeld 11: 

 
Festigkeits- und Zähigkeitskennwerte 
durch Wärmebehandlungen gezielt 
einstellen 
 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 100 Stunden 

 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, mechanische Werkstoffeigen-
schaften durch Wärmebehandlungen von Eisenwerkstoffen, Nichteisenmetallen und 
Kunststoffen einzustellen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler nutzen geeignete Informationsquellen, um sich über Verfah-
ren zur Festigkeits- und Zähigkeitsveränderung von Werkstoffen (Härten, Anlassen, Ver-

güten, Flamm-, Induktionshärten, Laserstrahlhärten Einsatzhärten, Nitrieren, Ausschei-

dungshärtung, Tempern, Nachhärten, Vulkanisieren) zu informieren. Sie verschaffen sich 
einen Überblick über die benötigten speziellen Wärmebehandlungsdiagramme (Zeit-

Temperatur-Umwandlungsdiagramm, Zeit-Temperatur-Austenistisierungs-Diagramm, Anlass- 

und Vergütungsschaubilder) und erfassen die Möglichkeit der Auswertung von durchge-
führten Wärmebehandlungen. Sie erkunden die einzusetzenden Wärmebehandlungsanla-
gen, Gerätschaften und zu verwendende Medien. 
 
Sie planen Arbeitsabläufe und Produktionsschritte, um gewünschte Wärmebehandlungser-
gebnisse zu erzielen, auch unter Einbeziehung von computerunterstützten Wärmebehand-
lungs- und Datenbankprogrammen. 
 
Sie entscheiden sich für geeignete Verfahren und wählen dazu geeignete Werkstoffe aus. 
Sie erkennen die Zusammenhänge zwischen Werkstoffen, Wärmebehandlungsparameter 
und Ergebnissen von Wärmebehandlungen. 
 
Sie führen geeignete und ausgewählte Wärmebehandlungsverfahren nach eigenen und 
fremdbestimmten Vorgaben durch, um eine durchgreifende Härtesteigerung in Werkstof-
fen oder ein erforderliches Oberflächenhärteresultat zu erzielen. Sie überwachen Zyklen 
der Wärmebehandlungen und prüfen die Ergebnisse nach Vorgaben (Härteverläufe, Stirn-

abschreckprüfung, Mikrohärte, Schichten, Materialografie, charakteristische Kenngrö-

ßen). Sie zeichnen Diagramme während der Wärmebehandlung auf und reagieren bei auf-
tretenden Störungen. Sie erkennen fehlerhafte Wärmebehandlungen und verwenden weite-
re Wärmebehandlungen, um unerwünschte Ergebnisse zu korrigieren. 
 
Sie vergleichen ihre Ergebnisse mit den Wärmebehandlungsvorgaben (Technischen Zeich-

nungen) und erstellen Prüfprotokolle. Sie prüfen die Plausibilität, nehmen qualitative und 
quantitative Bewertungen vor und beurteilen ihre Erkenntnisse unter Berücksichtigung 
statistischer Kennwerte. 
 
Sie reflektieren die Durchführung der erfolgten Wärmebehandlung, stellen die Ergebnisse 
vor und diskutieren mögliche alternative Methoden. 
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Lernfeld 12: 

 
Festigkeitskennwerte in Langzeitver-
suchen ermitteln  

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Festigkeitskennwerte aus dy-
namischen und quasistatischen Langzeitversuchen zu ermitteln und zu interpretie-
ren. 
 
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich aus geeigneten Quellen (Fachliteratur, 

Normen) über Verfahren zur Bestimmung von Festigkeitskennwerten mit Hilfe dynami-
scher und quasistatischer Langzeitversuche (Schwingversuche, Zeitstandversuche, Relaxa-

tions- und Kriechversuche). 
 
Die Schülerinnen und Schüler entscheiden sich für mögliche Verfahren und zugehörige 
Parameter, um die zu untersuchenden Werkstoffkennwerte zu ermitteln. 
 
Die Untersuchung wird durch die Schülerinnen und Schüler in Ablaufplänen vorbereitet. 
 
Sie führen die Messungen mit Hilfe der gewählten Parameter unter Berücksichtigung von 
Arbeitsanweisungen (Bedienungsanleitung, Prüfanweisung, Gefährdungsbeurteilung) 
durch und erstellen technische Dokumentationen (Wöhlerdiagramm, Kriechkurve) auch 
computergestützt. 
 
Die Schülerinnen und Schüler bestimmen die zu ermittelnden Größen (Zeitdehn- und Zeit-

standschaubild) mit Hilfe der Messergebnisse, vergleichen diese mit Sollwerten und do-
kumentieren die Auswertung. Weiterhin führen die Schülerinnen und Schüler Abschätzun-
gen zur Dauerfestigkeit (Dauerfestigkeitsschaubilder) durch. 
 
Die Schülerinnen und Schüler prüfen die Plausibilität ihrer Ergebnisse und schätzen quan-
titativ die Messfehler unter Berücksichtigung statistischer Kennwerte ab. 
 
Sie reflektieren die Durchführung der Versuche, stellen die Ergebnisse vor und diskutieren 
gegebenenfalls mögliche Optimierungen. 
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Lernfeld 13: 

 
Verfahren des Qualitätsmanagements 
anwenden 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, bei Kontrollen von Wa-
reneingang, Produktionsprozessen und Produkten systematische Verfahren des Qua-
litätsmanagements und der Fehleranalyse anzuwenden. 
 
Die Schülerinnen und Schüler verschaffen sich einen Überblick über das Qualitätsmana-
gementsystem ihres Unternehmens (Norm-Vorgaben, Umsetzung, Zertifizierungsverfahren, 

Qualitätsmanagement-Handbuch, Unternehmensstruktur, Zuständigkeiten, Dokumenten-

lenkung). 
Sie erkennen die zentrale Bedeutung des Qualitätsmanagementsystems für den Unterneh-
menserfolg auf Basis von Kundenzufriedenheit und Vertrauen der Kunden. 
 
Sie informieren sich über Lieferanten-Kunden-Verträge zur Qualitätssicherung und rechtli-
che Auswirkungen (Wareneingangskontrolle, Produkthaftung). 
 
Dabei realisieren sie die Notwendigkeit, zur Minimierung von Qualitätskosten (Fehlerkos-

ten, Prüfkosten, Fehlervermeidungskosten) Abweichungen von der geforderten Produkt-
qualität frühzeitig zu erkennen. 
 
Sie identifizieren ihre Tätigkeitsbereiche als integrale Bestandteile des Qualitätsmanage-
mentsystems und übernehmen Verantwortung für Aufgaben als Person und Mitglied in 
Teams der Qualitätssicherung (Verfahrens- und Arbeitsanweisungen, Audits, Reviews, Re-

klamationen, Dokumentation, Verbesserungsvorschläge). 
 
Die Schülerinnen und Schüler überwachen nach Prüfplänen und Anweisungen die Qualität 
von Produkten und Prozessen. Sie planen die Durchführung, nehmen Daten für Qualitäts-
merkmale auf und bewerten die ermittelten Kennwerte mit Methoden der statistischen 
Qualitätssicherung in der Massen- und Serienfertigung (Statistische Prozesskontrolle, 

Stichprobenprüfung, Annehmbare Qualitätsgrenzlage, Prozessregelkarten, Maschinen- 

und Prozessfähigkeit, Lenkung von Produkten und Dokumenten). 

 
Sie erstellen Dokumente nach Vorgaben (Tabellen, Grafiken, Reports) und leiten aus den 
ermittelten Qualitätsdaten Maßnahmen ab (Freigabe, Reklamation, Rückweisung, Sper-

rung, Eingriffe in den Produktionsprozess). 
 
Die Schülerinnen und Schüler präsentieren Ergebnisse und diskutieren sie im Team. 
Fehlerursachen und Verbesserungsmaßnahmen werden systematisch mit standardisierten 
Verfahren (Ursachen-Wirkungs-Analysen) analysiert und in der Dokumentation gesichert. 
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Lernfeld 14: Mit elektromagnetischer Strahlung 

prüfen 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Röntgenprüfungen, Compu-
tertomographie- und Thermoaufnahmen vorzubereiten und auszuwerten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler verschaffen sich einen Überblick über Anlagen und Medien 
zur Röntgenprüfung und zur Thermographie. Sie erarbeiten sich die physikalischen Grund-
lagen zur Röntgenprüfung und Thermographie. Sie informieren sich über die Prüfbarkeit 
von Prüfteilen und Prüfbereichen (Regelwerke), die Abbildung von Anzeigen auf Röntgen-
filmen und computertomographischen Aufnahmen, das Reflexions- und Absorptionsver-
halten verschiedener Oberflächen und die Einsatzmöglichkeiten der Verfahren. Sie machen 
sich mit dem Ablauf der Prüfungen vertraut. 
 
Die Schülerinnen und Schüler ermitteln die erforderlichen Prüfparameter und berücksich-
tigen die Prüfunterlagen für die Anfertigung von Röntgen- und computertomographischen 
Aufnahmen (Aufnahmeanordnung, Belichtungszeit, Mindestabstand, Film-Fokus-Abstand, 

Aufnahmeanzahl, Bildgüteprüfkörper) und Thermoaufnahmen (thermische Eindringtiefe, 

Reflexions- und Absorptionskoeffizient). Bei der Prüfung berücksichtigen sie den Strahlen-
schutz, die Umgebungsbedingungen und die Oberflächenbeschaffenheit des Bauteiles. 
 
Die Schülerinnen und Schüler werten vorgegebene Prüfergebnisse aus. Sie kontrollieren 
die Prüfunterlagen auf Vollständigkeit. Sie beurteilen Prüfergebnisse auf der Grundlage 
schriftlicher Bewertungskriterien. 
 
Die Schülerinnen und Schüler präsentieren die Ergebnisse und diskutieren deren Qualität. 
Sie vergleichen und bewerten die erstellten Dokumentationen und erörtern Fehlerursachen 
bei der Prüfdurchführung. Sie diskutieren abschließend die Thematik des Umwelt- und 
Strahlenschutzes im Hinblick auf die durchgeführten Prüfverfahren. 
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Lernfeld 15: 

 
Schadensanalysen durchführen 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, systematische Schadensanaly-
sen durchzuführen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler planen Schadensanalysen nach technischen Richtlinien. Sie 
ermitteln, welche Erstinformationen über Schadensverläufe erforderlich, welche Teile aus 
dem Schadensbereich sicherzustellen und für die Beweissicherung zu kennzeichnen sind. 
 
Sie erstellen Schadensbeschreibungen (konstruktive und fertigungstechnische Merkmale, 

eingesetzte Werkstoffe, visuelle Prüfung, Bruchflächen, Verschleiß, Korrosion) und be-
schaffen sich in einer Bestandsaufnahme Informationen über technische Daten (Betriebs-

bedingungen, Betriebszeit, Bauteilzeichnungen, Werkstoffgüte, Fügeverfahren, durchge-

führte Güteprüfungen von Werkstoff und Anlagenzustand). 
 
Auf der Basis von Schadensbeschreibung und Bestandsaufnahme erarbeiten sie erste Scha-
denshypothesen und planen erforderliche Einzeluntersuchungen zur Verifizierung der Hy-
pothesen. Dabei berücksichtigen sie Flexibilität und Wirtschaftlichkeit. 
 
Sie planen Prüfungen (Probennahme, materialographische Untersuchung, Bruchflächen-

untersuchung im Stereomikroskop, Spektralanalyse, Härteprüfung, Zugversuch, Kerb-

schlagbiegeversuch, zerstörungsfreie Prüfungen, Raster-Elektronenmikroskop, energiedis-

persive Röntgenspektroskopie). 
 
Mittels Schadensbildern und Ergebnissen durchgeführter Einzeluntersuchungen erstellen 
sie Schadenssynthesen. Sie formulieren die Schadensursache in klaren, logisch verknüpf-
ten Aussagen und erarbeiten Vorschläge, wie die untersuchten Schäden vermieden werden 
können. 
 
Den abschließenden Schadensbericht präsentieren sie computergestützt Mitarbeitern, Auf-
traggebern und Kunden (Kommunikationstechnik, Adressatenanalyse). 

 
In der Diskussion erläutern und begründen die Schülerinnen und Schüler ihre Vorgehens-
weise und vertreten die Ergebnisse der Auswertungen. 
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Fachrichtungen Metalltechnik, Kunststofftechnik, Wärmebehandlungstechnik 
 

 
Lernfeld 16a: 

 
Bruchflächen analysieren  

 
4. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, systematisch anhand 
von Bruchflächen eine werkstoff- und bauteilabhängige Analyse der Bruchursache 
und des belastungsabhängigen Werkstoffverhaltens zu erstellen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler beschaffen sich Erstinformationen über Bruchaussehen, über 
bruchverursachende Belastungsarten (statisch, dynamisch) und über Beanspruchungsarten 
(Zug, Druck, Biegung, Torsion). Dabei berücksichtigen sie Bauteilgeometrie (Kerbwir-

kung), Wärmebehandlung, Umgebungseinflüsse und Werkstoff (Stähle, Eisengusswerk-

stoffe, Nichteisenmetall-Knetlegierungen, Nichteisenmetall-Gusslegierungen, polymere 

Werkstoffe mit und ohne Füllstoffe und Additive). Sie kennzeichnen die für Bruchinterpre-
tationen signifikanten Zonen an Bauteilen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler planen in Abhängigkeit des zu untersuchenden Werkstoffs, 
des Werkstoffzustands (Gefüge, Struktur, Textur) und der Bauteilgeometrie geeignete Ver-
fahren zur Probennahme, zur Probenvorbereitung, zur Probenpräparation und zur Gefüge- 
und Bruchflächenuntersuchung mit geeigneten Gerätschaften und Bilddokumenten (makro- 

skopisch, Richtreihen, lichtmikroskopisch, Rasterelektronen-Mikroskop). 
 
Unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit, Flexibilität und Zweckmäßigkeit entschei-
den sie sich für eine Untersuchungsmethode und die damit verbundenen Vorbereitungs-
maßnahmen. 
 
Sie führen ausgewählte Prüfungen inklusive Probenvorbereitung durch oder veranlassen 
bei Bedarf weitergehende Prüfungen. 
 
Die Ergebnisse aus dem festgestellten Bruchbild werden mit den Bauteil- und Werkstoff-
vorgaben verglichen und daraus eine mögliche Bruchursache abgeleitet. Daraus werden 
Vorschläge erarbeitet, wie eine Bruchentstehung unter Beachtung der funktionsbedingten 
Bauteilvorgaben vermieden werden kann. 
 
Sie erstellen eine Beschreibung der Bruchursache, basierend auf den Ergebnissen der Prü-
fung der Bruchfläche, den Werkstoffeigenschaften der Belastungs- und Beanspruchungsar-
ten und -dauer. Die Prüfergebnisse werden, auch computergestützt, protokolliert. 
 
Die Schülerinnen und Schüler präsentieren den Prüfbericht zur Untersuchung des Bruches 
mit Hilfe von Bildern und Grafiken (Präsentationstechnik, Visualisierungstechnik). In der 
Diskussion erläutern und begründen sie ihre Vorgehensweise und vertreten die Ergebnisse 
der Auswertungen. 
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Fachrichtung Systemtechnik 
 

 
Lernfeld 16b: 

 
Ortsveränderliche Prüfgeräte zur Durch-
strahlungsprüfung einsetzen 

 
4. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Durchstrahlungsprü-
fungen mit mobilen Röntgenanlagen und Gammaarbeitsgeräten vorzubereiten und 
auszuwerten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler verschaffen sich einen Überblick über Gammaarbeitsgeräte 
und informieren sich über die anzuwenden Strahlenschutzmaßnahmen. Sie erarbeiten sich 
die physikalischen Grundlagen zur Durchstrahlungsprüfung mit Radionukliden (Entste-

hung und Eigenschaften ionisierender Strahlen, Schwächung). Sie informieren sich über 
die Einsatzmöglichkeiten der Verfahren. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren das Prüfproblem. Sie wählen eine geeignete 
Prüftechnik und -anordnung (Prüfeinrichtung, Mess- und Hilfsmittel, Verbrauchsmateria-

lien). Sie ermitteln die erforderlichen Prüfparameter, planen die Prüfdurchführung unter 
Einhaltung der Angaben in der Prüfanweisung unter Berücksichtigung der Umgebungsbe-
dingungen und des Strahlenschutzes. 
 
Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren die erforderlichen Prüfunterlagen auf Richtig-
keit und Vollständigkeit. Sie beschreiben die Einrichtung des Prüfarbeitsplatzes und die 
Vorbereitung der zu prüfenden Objekte (Identifikation, Prüfbarkeit, Kennzeichnung, Maß-

band, Prüfanweisung). Sie erkennen in Prüfberichten Abweichungen und Störfälle wäh-
rend der Prüfung und schlagen Maßnahmen zu deren Vermeidung vor. 
Sie dokumentieren beispielhafte Prüfergebnisse unter Einhaltung der Zulässigkeitskriterien 
und veranlassen bei nicht zulässigen Anzeigen vorgeschriebene Maßnahmen (Freigabe, 

Sperren, Prüfaufsicht benachrichtigen). 
 
Die Schülerinnen und Schüler prüfen und beurteilen die Qualität von Durchstrahlungsauf-
nahmen. Sie überprüfen die erstellte Dokumentation auf sachliche Richtigkeit, Verständ-
lichkeit und Vollständigkeit. 
 
Die Schülerinnen und Schüler präsentieren die Prüfdurchführung und Prüfergebnisse und 
diskutieren deren Qualität. Sie vergleichen und bewerten die erstellten Dokumentationen 
und erörtern Fehlerursachen bei der Prüfdurchführung. Sie diskutieren abschließend die 
Thematik des Umweltschutzes und Strahlenschutzes im Hinblick der durchgeführten Prüf-
verfahren. 
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Fachrichtung Metalltechnik 
 

 
Lernfeld 17a: 

 
Metallische Werkstoffe und Produkte 
systematisch untersuchen 

 
4. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 100 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, metallische Werkstoffe 
und Produkte auftragsbezogen systematisch zu untersuchen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren den Untersuchungsauftrag, -umfang und -metho- 
den und berücksichtigen dabei die technischen Regelwerke (Normen, Bauteilzeichnun-

gen) und Rahmenbedingungen (Betriebsbedingungen, Betriebszeit, Werkstoffgüte, Werk-

stoffeigenschaften, Werkstoffentwicklung, Fügeverbindungen, Plattierungen, Beschich-

tungen, durchgeführte Güteprüfungen von Werkstoff- und Anlagenzustand). 
 
Sie planen die Untersuchung (Korrosionsuntersuchungen, tribologische Untersuchungen, 

technologische Prüfungen, Druckversuch, Differentialthermoanalyse, Dilatometrie, Me-

tallografie, computerunterstützte Bildanalyse von Phasenanteilen und Körnern, Span-

nungsanalyse). Auf der Basis von Untersuchungsauftrag und Bestandsaufnahme erarbei-
ten sie Vorgehensweisen und planen erforderliche Prüfungen und Versuche. 
 
Sie führen ausgewählte Prüfungen durch (mechanisch-technologische Prüfverfahren, Me-

tallografie, zerstörungsfreie Prüfverfahren, Spektroskopie, Korrosionstests) und veranlas-
sen bei Bedarf weitergehende Prüfungen. 
 
Die Ergebnisse aus den Einzeluntersuchungen führen sie in einem Untersuchungsbericht 
zusammen (Bilder, Statistik, Tabellen, Grafiken) und beschreiben auftragsbezogen die 
Werkstoff-, Proben- und Bauteileigenschaften. Aus den Untersuchungsergebnissen leiten 
sie weitergehende Handlungsempfehlungen ab. 
 
Die Schülerinnen und Schüler präsentieren den Untersuchungsbericht ihren Kunden, dis-
kutieren, erläutern und begründen ihre Vorgehensweise und vertreten die Ergebnisse der 
Auswertungen. 
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Fachrichtung Kunststofftechnik 
 

 
Lernfeld 17b: 

 
Kunststoffe und Kunststoffprodukte 
systematisch untersuchen 

 
4. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 100 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Kunststoffe und Kunst-
stoffprodukte auftragsbezogen systematisch zu untersuchen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren den Untersuchungsauftrag, -umfang und –metho- 
den und berücksichtigen dabei die technischen Regelwerke (Normen, Bauteilzeichnungen) 
und Rahmenbedingungen (Betriebsbedingungen, Betriebszeit, Kunststoffverarbeitung, -eigen- 

schaften, -entwicklung, Fügeverbindungen, Beschichtungen, durchgeführte Güteprüfungen 

von Werkstoff- und Anlagenzustand, Werkstofferkennung). 
 
Sie planen die Untersuchung (Impactversuch, Ritz-Härte, Durchschlagfestigkeit, Lackhaf-

tung, Oberflächeneigenschaften, Rohstoff-Prüfungen, Korrosionsuntersuchungen, tribolo-

gische Untersuchungen, technologische Prüfungen, Druckversuch, Differentialthermoana-

lyse, physikalisch und chemische Untersuchungsmethoden, Dilatometrie, Materialogra-

phie, computerunterstützte Bildanalyse von Phasenanteilen). Auf der Basis von Untersu-
chungsauftrag und Bestandsaufnahme erarbeiten sie Vorgehensweisen und planen erfor-
derliche Prüfungen und Versuche. 
 
Sie führen ausgewählte Prüfungen durch (mechanisch-technologische Prüfverfahren, Ma-

terialografie, zerstörungsfreie Prüfverfahren, Spektroskopie, Korrosionstests, Härteprü-

fungen) und veranlassen bei Bedarf weitergehende Prüfungen. 
 
Die Ergebnisse aus den Einzeluntersuchungen führen sie in einem Untersuchungsbericht 
zusammen (Bilder, Statistik, Tabellen, Grafiken) und beschreiben auftragsbezogen die 
Werkstoff-, Proben- und Bauteileigenschaften. Aus den Untersuchungsergebnissen leiten 
sie weitergehende Handlungsempfehlungen ab. 
 
Die Schülerinnen und Schüler präsentieren den Untersuchungsbericht ihren Kunden, disku-
tieren, erläutern und begründen ihre Vorgehensweise und vertreten die Ergebnisse der 
Auswertungen. 
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Fachrichtung Wärmebehandlungstechnik 
 

 
Lernfeld 17c: 

 
Wärmebehandlungsprozesse planen, 
steuern und überwachen 

 
4. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 100 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Wärmebehandlungsprozesse 
für metallische Werkstoffe und Produkte auftragsbezogen zu planen und Wärmebe-
handlungsanlagen zu steuern und zu überwachen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren Wärmebehandlungsauftrag, -anlass, -umfang 
und -methoden und berücksichtigen dabei die technischen Regelwerke, Rahmenbedingun-
gen (Zeit-Temperatur-Umwandlungs-Diagramme, Zeit-Temperatur-Austenitisierungs-

Diagramme, Vergütungsschaubilder, Anlassdiagramme, Betriebsbedingungen, Betriebs-

zeit, Bauteilzeichnungen, Werkstoffdatenblätter, Werkstoffeigenschaften, Fügeverbindun-

gen, Beschichtungen, durchgeführte Güteprüfungen von Werkstoff- und Anlagenzustand, 

Temperaturmesstechnik), Hilfsmittel (Medien, Chargierhilfsmittel), Anlagen- (Mess-, 

Steuer-, Regel-, Chargiertechnik) und Ofentechnik. 
 
Unter Berücksichtigung von ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten planen sie 
die Wärmebehandlung (Wärmebehandlungsanweisung). 
 
Sie steuern und regeln den Wärmebehandlungsprozess, dabei überwachen sie die Wärme-
behandlungsparameter (Ofenatmosphäre, Durchflussmessung, Temperatur-Zeit-Verlauf, 

Temperaturverteilung). Hierzu führen sie ausgewählte Prüfungen durch (mechanisch-

technologische Prüfverfahren, zerstörungsfreie Prüfverfahren, Metallographie, computer-

unterstützte Bildanalyse von Phasenanteilen und Körnern, Dilatometrie, Spektroskopie, 

Härteprüfung, Härteverläufe) und veranlassen bei Bedarf weitergehende Prüfungen. 
 
Die Ergebnisse aus der Überprüfung der Wärmebehandlung führen sie in einem Untersu-
chungsbericht zusammen (Bilder, Statistik, Tabellen, Grafiken) und beschreiben auftrags-
bezogen die Werkstoff-, Proben- und Bauteileigenschaften. Aus den Untersuchungsergeb-
nissen leiten sie weitergehende Handlungsempfehlungen ab. 
 
Die Schülerinnen und Schüler präsentieren den Untersuchungsbericht ihren Kunden, disku-
tieren, erläutern und begründen ihre Vorgehensweise und vertreten die Ergebnisse der 
Auswertungen. 
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Fachrichtung Systemtechnik 
 

 
Lernfeld 17d: 

 
Zerstörungsfreie Prüfungen in Techni-
schen Systemen durchführen  

 
4. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 100 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Prüfanweisungen für die 
Durchführung von zerstörungsfreien Oberflächenprüfverfahren anzufertigen und zer-
störungsfreie Prüfverfahren in Technischen Systemen durchzuführen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über die Inhalte einer Prüfanweisung für 
Oberflächenprüfverfahren. Sie verschaffen sich einen Überblick über die verfahrenstech-
nisch bestimmten Einsatzmöglichkeiten der zerstörungsfreien Prüfverfahren (Sicht-, Ein-

dring-, Magnetpulver-, Ultraschall-, Durchstrahlungsprüfung) und mobile Prüfung (Här-

teprüfung, ambulante Metallografie). Sie berücksichtigen dabei unterschiedliche Prüfobjekte 
(Schweißverbindungen, Gussstücken, Schmiedeteilen, Walzprodukte, Werkstoffe). Sie infor-
mieren sich über Beanspruchungen (Korrosion, Temperatur, Betriebszeit, Tribologie, 

Schwingung), die zu Bauteilschädigungen führen können. Sie beachten Vorgaben und örtli-
che Rahmenbedingungen bezüglich der Durchführbarkeit, Arbeits-, Umwelt- und Strahlen-
schutz. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren typische Prüfprobleme aus Einsatzgebieten unter-
schiedlicher Industriesektoren. Sie identifizieren Bereiche des zu prüfenden Systems, die 
besonders belastet werden (Geometrie, konstruktive Auslegung, Betriebsbedingungen). Sie 
berücksichtigen die örtlichen Begebenheiten in der technischen Anlage, die Einpassung in 
die örtlichen Arbeitsabläufe und spezifische Anforderungen des Anlagenbetreibers (Sicher-

heits- und Qualitätsmanagementvorschriften, Genehmigungs-, Kommunikations- und An-

meldewege). 
 
Die Schülerinnen und Schüler erstellen Prüfanweisungen für die Oberflächenprüfung. Sie 
beschreiben schrittweise den Prüfablauf unter Berücksichtigung der Prüfbedingungen vor 
Ort. Sie kontrollieren die Prüfunterlagen auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Sie erkennen 
Abweichungen bei der Durchführung und nehmen notwendige Anpassungen vor (Meldun-

gen, erweiterte Prüfumfänge, Verfahrensänderungen). Sie bewerten die Prüfergebnisse unter 
Einhaltung der in der Prüfanweisung festgelegten Zulässigkeitskriterien und leiten bei nicht 
zulässigen Anzeigen weitere Maßnahmen ein (Nachprüfung, Stilllegung, Reparatur, Le-

bensdauerüberwachung). 
Sie erstellen eine Dokumentation unter Einhaltung der Kundenforderungen (Form, sachliche 

Richtigkeit, Verständlichkeit, Vollständigkeit). 
 
Die Schülerinnen und Schüler präsentieren die Prüfdurchführung und Prüfergebnisse und 
diskutieren deren Qualität. Sie vergleichen und bewerten die erstellten Dokumentationen 
und erörtern Fehlerursachen bei der Durchführung. Die Schülerinnen und Schüler reflektie-
ren ihre Vorgehensweise und diskutieren Alternativen. 
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Teil VI Lesehinweise 
 
 
 

 
Lernfeld 2: 
 

 
Physikalische Werkstoffeigenschaf-
ten ermitteln und auswerten 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, physikalische Werkstof-
feigenschaften zu ermitteln und auszuwerten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler nutzen geeignete Informationsquellen, auch fremd-
sprachliche Dokumente, um sich über Verfahren zur Ermittlung von physikalischen 
Werkstoffeigenschaften (Dichtebestimmung, Thermische Analysen) und über die 
Wirkungsweise von Messmitteln zu informieren. 
 
Die Schülerinnen und Schüler wählen geeignete Verfahren und erforderliche Mess-
mittel für die zu untersuchenden Werkstoffeigenschaften aus und planen den Ablauf 
der Untersuchungen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren die Funktionstüchtigkeit der Messmittel, 
führen die Messungen mit Hilfe der gewählten physikalische Messmethoden unter 
Berücksichtigung einzuhaltender Arbeitsanweisungen (Bediengungsanleitung, 

Prüfanweisung, Gefahrenanalyse) durch, beachten Sicherheits- und Unfallverhü-
tungsvorschriften (Betriebsanweisung, Sicherheitsdatenblätter), erstellen technische 
Dokumentationen (Tabellen, Diagramme) auch computergestützt unter Berücksichti-
gung rechtlicher Bestimmungen und des Datenschutzes. 
 
Die Schülerinnen und Schüler berechnen die zu ermittelten Größen (Dichte, Län-

gendehnung, Umwandlungspunkte, Zustandsdiagramme) mit Hilfe der Messergeb-
nisse und vergleichen diese mit Sollwerten und dokumentieren die Auswertung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler prüfen die Plausibilität ihrer Ergebnisse, schätzen 
quantitativ die Messfehler unter Berücksichtigung statistischer Kennwerte ab. 
 
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Durchführung der Messung, stellen die 
Ergebnisse vor und diskutieren mögliche Optimierungen der Messung. 
 

 
 
  
 

Angabe des Ausbildungsjahres; 

40, 60 oder 80 Stunden 

fortlaufende 

Nummer 

Kernkompetenz der übergeordneten beruflichen 

Handlung ist niveauangemessen beschrieben 

1. Satz enthält gene-

ralisierte Beschrei-

bung der Kernkom-

petenz (siehe Be-

zeichnung des Lern-

feldes) am Ende des 

Lernprozesses des 

Lernfeldes 

offene Formulierun-

gen ermöglichen 

den Einbezug orga-

nisatorischer und 

Fach-, Selbst-, Sozialkompetenz; Metho-

den-, Lern- und kommunikative Kompetenz 

sind berücksichtigt 

Fremdsprache ist 

berücksichtigt  

offene Formulierun-

gen ermöglichen 

unterschiedliche 

methodische Vorge-

hensweisen unter 

Berücksichtigung 

der Sachausstattung 

der Schulen 

Komplexität und Wechselwir-

kungen von Handlungen sind 

berücksichtigt 

Gesamttext gibt 

Hinweise zur Ge-

staltung ganzheitli-

cher Lernsituationen 

über die Hand-

lungsphasen hinweg 

verbindliche Min-

destinhalte sind 

kursiv markiert 



 

Liste der Entsprechungen 

zwischen 

dem Rahmenlehrplan für die Berufsschule 

und dem Ausbildungsrahmenplan für den Betrieb 

 

im Ausbildungsberuf Werkstoffprüfer und Werkstoffprüferin 

 

 

 

Die Liste der Entsprechungen dokumentiert die Abstimmung der Lerninhalte zwischen den 

Lernorten Berufsschule und Ausbildungsbetrieb. 

 

Charakteristisch für die duale Berufsausbildung ist, dass die Auszubildenden ihre Kompeten-

zen an den beiden Lernorten Berufsschule und Ausbildungsbetrieb erwerben. Hierfür existie-

ren unterschiedliche rechtliche Vorschriften: 

 

• Der Lehrplan in der Berufsschule richtet sich nach dem Rahmenlehrplan der Kultusminis-

terkonferenz. 

 

• Die Vermittlung im Betrieb geschieht auf der Grundlage des Ausbildungsrahmenplans, 

der Bestandteil der Ausbildungsordnung ist. 

 

Beide Pläne wurden in einem zwischen der Bundesregierung und der Kultusministerkonfe-

renz gemeinsam entwickelten Verfahren zur Abstimmung von Ausbildungsordnungen und 

Rahmenlehrplänen im Bereich der beruflichen Bildung ("Gemeinsames Ergebnisprotokoll") 

von sachkundigen Lehrerinnen und Lehrern sowie Ausbilderinnen und Ausbildern in ständi-

ger Abstimmung zueinander erstellt. 

 

In der folgenden Liste der Entsprechungen sind die Lernfelder des Rahmenlehrplans den 

Positionen des Ausbildungsrahmenplans so zugeordnet, dass die zeitliche und sachliche Ab-

stimmung deutlich wird. Sie kann somit ein Hilfsmittel sein, um die Kooperation der Lernorte 

vor Ort zu verbessern und zu intensivieren. 
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Abschnitt A: Gemeinsame berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

 Ausbildungsrahmenplanentwurf 

Stand: 26.02.2013 

Rahmenlehrplanentwurf 

Stand: 26.02.2013 

 Ausbildungsberufsbildposition Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr Lernfelder 

  1 - 18 19 - 42 1 2 3,4  

1 Eigenschaften und 

Einsatzmöglichkei-

ten von Werkstoffen  

(§ 4  Absatz 2 Ab-

schnitt A Nummer 1) 

a) strukturellen Aufbau von Werk-

stoffen unterscheiden 
X  X   LF1 

b) Werkstoffe nach physikalischen, 

mechanischen und chemischen Ei-

genschaften beurteilen 

X  X   LF2 

a) Eigenschaften von Werkstoffen 

qualitativ ermitteln  
X  X X  LF3,7 

b) Beanspruchungsarten von Bautei-

len qualitativ bewerten 
X  X   LF3 

2 Verarbeitungs- und 

Veredelungsverfah-

ren für metallische 

Werkstoffe und 

deren Anwen-

dungsmöglichkeiten   

(§ 4  Absatz 2 Ab-

schnitt A Nummer 2) 

a) Herstellungsverfahren, insbeson-

dere Gießen, Sintern, Schmieden, 

Walzen und spanende Verfahren 

unterscheiden  

X  X   LF1 

b) Wärmebehandlungen und andere 

Veredelungsverfahren zur Erzie-

lung spezifischer Werkstoffeigen-

schaften einordnen 

X   X  LF9 

c) verfahrensspezifische Eigenschaf-

ten beurteilen 
X   X  LF6 

d) Fügeverfahren, insbesondere 

Schrauben, Kleben, Löten und 

Schweißen, zwischen gleichen und 

unterschiedlichen Werkstoffen un-

terscheiden 

 X  X  LF7 

3 Verarbeitungs- und 

Veredelungsverfah-

ren für nicht-

metallische Werk-

stoffe und deren 

Anwendungsmög-

lichkeiten  

a) Verarbeitungsverfahren für Kunst-

stoffe, insbesondere Spritzgießen 

und Extrudieren unterscheiden  
X  X   LF1 

 (§ 4  Absatz 2 Ab-

schnitt A Nummer 3) 
b) Herstellungs- und Bearbeitungsver-

fahren für Keramik, insbesondere 

Pressen, Sintern und Schleifen, un-

terscheiden 

X   X  LF1 

  Stand: 10.04.2013 

BIBB: A 4.3,Magret Reymers 
KMK: Hans–Peter Wurdack 

Liste der Entsprechungen 
zwischen 

dem Rahmenlehrplan für die Berufsschule 
und dem Ausbildungsrahmenplan für den Betrieb 

im Ausbildungsberuf Werkstoffprüfer und Werkstoffprüferin 
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 Ausbildungsrahmenplanentwurf 

Stand: 26.02.2013 

Rahmenlehrplanentwurf 

Stand: 26.02.2013 

 Ausbildungsberufsbildposition Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr Lernfelder 

  1 - 18 19 - 42 1 2 3,4  

  c) verfahrensspezifische Eigenschaf-

ten beurteilen 
X  X   LF1 

  d) Fügeverfahren für Kunststoffe, 

insbesondere Kleben und Schwei-

ßen, unterscheiden 
 X  X  LF9 

4 Grundlagen der 

Prüfverfahren  

(§ 4  Absatz 2 Ab-

schnitt A Nummer 4) 

a) physikalische Zusammenhänge 

zerstörender Prüfverfahren, ins-

besondere Zugversuch, Härteprü-

fung und Kerbschlagbiegeversuch 

unterscheiden 

X  X   LF2,3 

b) physikalische Grundlagen zerstö-

rungsfreier Prüfverfahren, insbe-

sondere Ultraschall-, Durchstrah-

lungs-, Eindring-, Magnetpulver-, 

Wirbelstrom- und Sichtprüfung 

unterscheiden  

X  X X X LF5 

c) physikalische Zusammenhänge 

lichtmikroskopischer Prüfverfah-

ren unterscheiden  

X  X X  LF4 

d) gerätetechnische Analyseverfah-

ren, insbesondere Spektrometrie, 

unterscheiden und anwenden 

X   X  LF7 

e) Stoffeigenschaften, insbesondere 

Dichte, ermitteln 
X  X   LF2 

f) physikalische Grundlagen der 

Messtechnik und Sensorik unter-

scheiden 
X  X   LF2 

g) manuelle, automatisierte und 

computergestützte Prüfungen un-

terscheiden 
 X X   LF3,5 

5 Planen und Vorbe-

reiten von Prüfauf-

trägen, Auswählen 

und Überprüfen von 

Prüfmitteln  

(§ 4  Absatz 2 Ab-

schnitt A Nummer 5) 

a) Prüfunterlagen auf Richtigkeit 

und Vollständigkeit prüfen 
X  X X X 

Alle LF 

b) Prüfeinrichtungen, Verbrauchs-

materialien, Mess- und Hilfsmit-

tel auswählen, überprüfen und  

bereitstellen 

X  X X X 

c) Prüfteile, Prüfbereiche und Pro-

ben unter Berücksichtigung der 

Untersuchungsziele, Prüfvor-

schriften und Vorgaben festlegen 

und  

X  X X X 

d) Prüfverfahren auswählen kenn-

zeichnen 
 X X X X 

6 Einrichten von  

Prüfarbeitsplätzen  a) Prüfteile, Prüfbereiche und Pro- X  X X X 
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 Ausbildungsrahmenplanentwurf 

Stand: 26.02.2013 

Rahmenlehrplanentwurf 

Stand: 26.02.2013 

 Ausbildungsberufsbildposition Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr Lernfelder 

  1 - 18 19 - 42 1 2 3,4  

(§ 4  Absatz 2 Ab-

schnitt A Nummer 6) 

ben für die Prüfung vorbereiten 

  b) Umgebungsbedingungen und 

Prüfparameter überprüfen und 

berücksichtigen; Einhaltung der 

Prüfbedingungen sicherstellen 

X  X X X  

  c) Prüfvorbereitungen und -

bedingungen dokumentieren 
X  X X X Alle LF 

  d) Prüfeinrichtung unter Berück-

sichtigung der Untersuchungszie-

le, Prüfvorschriften und Vorga-

ben einrichten, Funktionstüchtig-

keit überprüfen; Prüfeinrichtung 

einstellen 

X  X X X  

7 Durchführen von 

Prüfungen 

(§ 4  Absatz 2 Ab-

schnitt A Nummer 7) 

a) zerstörende Prüfverfahren, ins-

besondere Zugversuch, Härteprü-

fung und Kerbschlagbiegever-

such, durchführen  

X  X   LF3 

b) zerstörungsfreie Prüfverfahren, 

insbesondere Oberflächenverfah-

ren, durchführen 
X  X X  LF5 

c) materialografische Präparation 

und lichtmikroskopische Prüfver-

fahren durchführen 
X  X X  LF4,8 

d) Toleranzgrenzen für die zu mes-

senden Eigenschaften und Grö-

ßen überwachen 

 X   X LF13 

e) Prüfablauf überwachen, Abwei-

chungen und Störungen erken-

nen und Maßnahmen zu ihrer 

Behebung einleiten 

 X X X X Alle LF 

f) mobile Prüfverfahren, insbeson-

dere Härteprüfung sowie Bau-

teilmaterialografie, anwenden 
 X  X  LF10 

g) produktbezogene Prüfverfahren 

auswählen und durchführen 
 X X X X Alle LF 

8 Bewerten von 

Prüfergebnissen  

(§ 4  Absatz 2 Ab-

schnitt A Nummer 8) 

 

a) Prüfergebnisse gemäß Arbeits- 
oder Prüfanweisung, Regelwerk 
oder technischer Spezifikation 
mit Vergleichsmustern oder  
–katalogen vergleichen, be-
schreiben, bewerten und proto-
kollieren  

X  X X X  

  b) Prüfobjekte gemäß Prüfergebnis 
nach Spezifikation kennzeichnen 
und die geforderten Maßnah-
men, insbesondere Nachprüfun-

 X X X X Alle LF 
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 Ausbildungsrahmenplanentwurf 

Stand: 26.02.2013 

Rahmenlehrplanentwurf 

Stand: 26.02.2013 

 Ausbildungsberufsbildposition Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr Lernfelder 

  1 - 18 19 - 42 1 2 3,4  

gen und Korrekturen, einleiten 

  c) Freigabeentscheidung mit Ver-
antwortlichen oder Kunden ab-
stimmen 

 X X X X  

9 Dokumentieren von 
Prüfungsverlauf, 
Messwerten und 
Prüfergebnissen  

(§ 4  Absatz 2 Ab-
schnitt A Nummer 9) 

a) Prüf- und Arbeitsabläufe, Geräte 
und Hilfsmittel, Messwerte und 
Ergebnisse dokumentieren 

X  X X X  

b) computergestützte Verfahren 
zum Erstellen von Protokollen, 
Untersuchungsberichten, Tabel-
len und Grafiken sowie digitale 
Bilddokumentation anwenden 

X  X X X  

c) Prüfergebnisse auf Plausibilität 
prüfen X  X X X Alle LF 

d) Messwerte statistisch darstellen 
und auswerten  X X X X  

e) Prüfergebnisse zu Berichten zu-
sammenfassen und präsentieren   X X X X  

  
f) Messunsicherheiten, insbesonde-

re an einem Härteprüfverfahren,  
bestimmen 

 X     

 

 

 

Abschnitt B: Weitere berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung Metalltechnik 

 

 Ausbildungsrahmenplanentwurf 

Stand: 26.02.2013 

Rahmenlehrplanentwurf 

Stand: 26.02.2013 

 Ausbildungsberufsbildposition Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr Lernfelder 

  1 - 18 19 - 42 1 2 3, 4  

1 Ändern und Beurtei-

len von Werkstoffei-

genschaften  

a) Wärmebehandelbarkeit von 
metallischen Werkstoffen beur-
teilen 

 X  X X LF6,11 

 (§ 4  Absatz 2 Ab-

schnitt B Nummer 1) 

b) Behandlungsmittel zur Erwär-
mung und Abkühlung sowie 
Schutzmittel der Wärmebehand-
lung unter Berücksichtigung der 
Werkstoffe und Verfahren festle-
gen 

 X  X X LF6,11 

  c) Glühverfahren, insbesondere 
Grobkorn-, Normal-, Weich-, 
Spannungsarm- und Rekristallisa-

 X  X  LF6 
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 Ausbildungsrahmenplanentwurf 

Stand: 26.02.2013 

Rahmenlehrplanentwurf 

Stand: 26.02.2013 

 Ausbildungsberufsbildposition Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr Lernfelder 

  1 - 18 19 - 42 1 2 3, 4  

tionsglühen, durchführen 

  d) Wärmebehandlungen insbeson-
dere Anlassen, Altern, Aushärten, 
Vergüten und Tiefkühlen durch-
führen 

 X   X LF11 

  e) thermochemische Wärmebe-
handlungen zum Ein- und Ausdif-
fundieren von Elementen durch-
führen 

 X   X LF11 

  f) Zeit-Temperatur-Verläufe zur 
Erzielung vorgegebener Werk-
stoffeigenschaften festlegen 

 X   X LF11 

  g) unter Nutzung von Zeit-
Temperatur-Austenitisier-Schau-
bildern und Zeit-Temperatur-
Umwandlungs-Schaubildern 
wärmebehandeln, insbesondere 
härten 

 X   X LF11 

  h) Durchhärtbarkeit von Eisenbasis-
legierungen durch Stirnab-
schreckversuch bestimmen 

 X  X X LF6,11 

  i) Beeinflussung der Werkstoffei-
genschaften von metallischen 
Werkstoffen durch Wärmebe-
handlung, Fügen, Kalt- und 
Warmumformungen beurteilen 

 X   X LF11 

2 Ermitteln mechanisch- 

technologischer Werk-

stoffeigenschaften  

(§ 4  Absatz 2 Ab-

schnitt B Nummer 2) 

a) Festigkeits- und Verformungs-
kennwerte von Werkstoffen 
durch Zug- und Druckversuche 
ermitteln 

 X X  X LF3,15,17a 

b) Härte von Werkstoffen, insbe-
sondere nach den Verfahren Bri-
nell, Rockwell und Vickers, ermit-
teln 

 X X  X LF3,15,17a 

c) Zähigkeit von Werkstoffen durch 
Kerbschlagbiegeprüfung ermit-
teln 

 X X   LF3,15,17a 

d) Umformungsverhalten durch 
Biege- und Faltversuche prüfen  X   X LF17a 

e) weitere mechanisch-technolo-
gische Untersuchungsverfahren, 
insbesondere Schwing-, Zeit-
stand- und Kriechversuche aus-
wählen, veranlassen und Ergeb-
nisse bewerten 

 X   X LF12,17a 

3 Durchführen metallo-

grafischer Untersu-

chungen  

a) Proben für metallografische 
Untersuchungen durch Beizen 
und Ätzen von Oberflächen vor-

 X  X  LF8 
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 Ausbildungsrahmenplanentwurf 

Stand: 26.02.2013 

Rahmenlehrplanentwurf 

Stand: 26.02.2013 

 Ausbildungsberufsbildposition Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr Lernfelder 

  1 - 18 19 - 42 1 2 3, 4  

bereiten 

 (§ 4  Absatz 2 Ab-

schnitt B Nummer 3) 

b) makroskopische Untersuchun-
gen, insbesondere zur Beurtei-
lung von Reinheitsgrad und Sei-
gerung, durchführen  

 X  X  LF8 

  c) Gefüge metallischer Werkstoffe 
lichtmikroskopisch untersuchen  

 X  X  LF8 

  d) Gefügebestandteile in Stahl, 
insbesondere Korn- und Zwil-
lingsgrenzen, Ferrit, Perlit, Mar-
tensit und nichtmetallische Ein-
schlüsse, identifizieren  

 X  X  LF8 

  e) Ferrit, Perlit, Martensit, Graphit 
und Ledeburit in Eisengusswerk-
stoffen identifizieren 

 X  X  LF8 

  f) Ausscheidungen in einer Alumi-
niumgusslegierung identifizieren  

 X  X  LF8 

  g) Gefügebestandteile insbesonde-
re Korn- und Zwillingsgrenzen, 
alpha- und beta-Phase, in einer 
Kupfer-Zink-Legierung identifizie-
ren 

 X  X  LF8 

  h) Gefüge metallischer Werkstoffe 
mittels Richtreihen, insbesonde-
re zu Korngröße und Reinheits-
grad, quantifizieren 

 X  X  LF8 

  i) Flächenanteil einzelner Gefüge-
bestandteile und Schichtdicken 
an metallischen Werkstoffen 
bildanalytisch ermitteln 

 X  X X LF8 

  j) weitere Untersuchungsverfah-
ren, insbesondere Rasterelektro-
nenmikroskopie, auswählen, ver-
anlassen und Ergebnisse bewer-
ten 

 X  X X LF8,16a 

  k) Untersuchungen an fehlerhaften 
Werkstoffen und Produkten 
durchführen 

 X  X X LF8,15,17a 

4 
Anwenden zerstö-

rungsfreier Werk-

stoffprüfverfahren  

a) visuelle Kontrollen an Werkstü-
cken durchführen 

 X X  X LF5,LF15,17a 

 (§ 4  Absatz 2 Ab-

schnitt B Nummer 4) 

b) Oberflächen, insbesondere mit 
Magnetpulver- und Eindringver-
fahren, prüfen  

 X X  X LF5,LF17a 
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 Ausbildungsrahmenplanentwurf 

Stand: 26.02.2013 

Rahmenlehrplanentwurf 

Stand: 26.02.2013 

 Ausbildungsberufsbildposition Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr Lernfelder 

  1 - 18 19 - 42 1 2 3, 4  

  c) Senkrechtprüfungen mit Ultra-
schall durchführen 

 X  X  LF10 

  d) zerstörungsfreie Prüfverfahren 
auswählen und bewerten 

 X X X X LF5,10,17a 

5 Ermitteln sonstiger 

Werkstoff- und  

Produkteigenschaften  

a) Oberflächenrauheit messen und 
bewerten 

 X X   LF1 

 (§ 4  Absatz 2 Ab-

schnitt B Nummer 5) 

b) Ergebnisse chemischer Analytik 
bewerten 

 X  X  LF7 

  c) Thermoanalysen an Ein- und 
Mehrstoffsystemen zur Bestim-
mung von Ausscheidungs- und 
Umwandlungsprozessen durch-
führen und bewerten 

 X X  X LF2,LF11 

6 Analysieren von 

Fehlerursachen  

(§ 4  Absatz 2 Ab-

schnitt B Nummer 6) 

a) Vorgehensweise zur systemati-
schen Untersuchung von Scha-
densfällen festlegen 

 X   X LF15 

b) Änderungen von Eigenschaften 
durch werkstoff-, verarbeitungs-, 
konstruktions- sowie betriebs-
bedingte Einwirkungen beurtei-
len  

 X X  X LF1,3,LF15 

c) umgebungsbedingte Verände-
rungen der Eigenschaften von 
metallischen Werkstoffen identi-
fizieren und bewerten, insbe-
sondere durch Einwirkung von 
Temperatur, Feuchtigkeit und 
Chemikalien  

 X  X X LF7,15 

d) auf der Grundlage von Untersu-
chungsergebnissen auf Fehlerur-
sachen schließen  

 X   X LF15 

e) Vorschläge zur Fehlervermei-
dung entwickeln 

 X   X LF15 
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Abschnitt C: Weitere berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung Kunst-
stofftechnik 

 

 Ausbildungsrahmenplanentwurf 

Stand: 26.02.2013 

Rahmenlehrplanentwurf 

Stand: 26.02.2013 

 Ausbildungsberufsbildposition Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr Lernfelder 

  1 - 18 19 - 42 1 2 3,4  

1 Einordnen von Aufbau 

und Struktur von  

Kunststoffen  

(§ 4 Absatz 2 Abschnitt 

C Nummer 1) 

a) Werkstoffeigenschaften amor-
pher und teilkristalliner Kunst-
stoffe ausgehend von moleku-
laren Aufbau unterscheiden 

 X X  X LF1,17b 

  b) Beeinflussung der Funktionali-
tät von Kunststoffen durch Ad-
ditive, insbesondere Gleitmit-
tel, Stabilisatoren, Weichma-
cher, Füllstoffe und Kunststoff-
recyclate, bewerten 

 X X  X LF1,17b 

  c) Verstärkung von Kunststoffen 
durch den Einsatz von Pulvern, 
Kurzfasern, Langfasern und 
Endlosfasern unterscheiden 
und im Hinblick auf ihre An-
wendung bewerten 

 X X  X LF1,17b 

2 Beurteilen der  

Eigenschaften von 

Kunststoffen  

(§ 4 Absatz 2 Abschnitt 

C Nummer 2) 

a) Duroplaste, Thermoplaste und 
Elastomere durch systemati-
sche Prüfungen unterscheiden 
sowie Verarbeitungsverfahren 
und Einsatzgebieten zuordnen 

 X X  X LF1,17b 

a) thermomechanische Eigen-
schaften, insbesondere thermi-
sche Ausdehnung und Phasen-
übergang, bewerten 

 X X  X LF1,17b 

b) mechanische Eigenschaften in 
Abhängigkeit von Temperatur 
und Beanspruchungsgeschwin-
digkeit, insbesondere Relaxati-
on und Kriechen, beurteilen 

 X X  X LF1,12,17b 

c) werkstoff- und anwendungs-
spezifische Alterungsmecha-
nismen beurteilen 

 X X  X LF 1,17b 

3 Unterscheiden und 

Anwenden von  

Verarbeitungsverfahren 

für Kunststoffe  

(§ 4 Absatz 2 Abschnitt 

C Nummer 3) 

a) Zusammenhang zwischen 
Werkstoffeigenschaften, Ver-
arbeitungsverfahren und Pro-
duktanforderungen beurteilen; 
Compounds und Masterbat-
ches bewerten  

 X X  X LF1,17b 

  b) Verarbeitung von Thermoplas-
ten durch Spritzgießen und  
Extrudieren unterscheiden 

 X X  X LF1,17b 

  c) Verarbeitung von Duroplasten 
durch Gießen, Pressen und 

 X X  X LF1,17b 
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 Ausbildungsrahmenplanentwurf 

Stand: 26.02.2013 

Rahmenlehrplanentwurf 

Stand: 26.02.2013 

 Ausbildungsberufsbildposition Ausbildungsab-
schnitt im Monat 
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Tränken unterscheiden; Aus-
härtungsvorgänge bewerten  

  d) Verarbeitung von Elastomeren, 
insbesondere durch Spritzgie-
ßen und Extrudieren unter-
scheiden; Vulkanisierungsvor-
gänge bewerten 

 X X  X LF1,17b 

  e) Herstellung und Bearbeitung 
von Verbundwerkstoffen mit 
Kunststoffmatrix unterschei-
den, insbesondere faserver-
stärkte Verbundwerkstoffe  

 X X  X LF1,17b 

  f) im Rahmen von Anwendungs- 
und Verfahrensentwicklung 
oder Qualitätssicherung be-
triebsspezifische Verarbei-
tungsverfahren anwenden 

 X   X LF 13 

4 Ermitteln mechanisch-

technologischer Eigen-

schaften von Kunststof-

fen  

(§ 4 Absatz 2 Abschnitt 

C Nummer 5) 

a) Festigkeits- und Verformungs-
kennwerte durch Zug-, Biege- 
und Druckversuche ermitteln 

 X X  X LF3,17b 

b) Härte stationär und mobil 
ermitteln 

 X X X X 
LF3,10,17b 

 

c) Schlagzähigkeitsprüfung durch-
führen 

 X X  X LF3,17b 

d) Zeitstandfestigkeits-, Relaxa-
tions- und Kriechversuche 
auswählen, veranlassen und 
Ergebnisse bewerten 

 X   X LF12 

e) Orientierungsabhängigkeit der 
Eigenschaften ermitteln und im 
Zusammenhang mit der Pro-
zesskette bewerten 

 X   X LF17b 

5 Ermitteln thermischer, 

physikalisch-chemischer 

und morphologischer 

Eigenschaften von 

Kunststoffen  

a) Thermoanalysen, insbesondere 
DSC-Verfahren und DMA- Ana-
lyse, durchführen  

 X X  X LF2,17b 

 (§ 4 Absatz 2 Abschnitt 

C Nummer 6) 

b) Infrarotspektroskopie, TGA-
Analyse und Glühversuche 
auswählen, veranlassen und 
Ergebnisse bewerten 

 X   X LF17b 

  c) produktspezifische Umwelt-
analyseverfahren, insbesonde-
re physiologische Prüfungen, 
Emissionsprüfungen oder Mig-
rationsmessungen, auswählen, 
veranlassen und bewerten 

 X   X LF17b 
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  d) rheologische Prüfverfahren 
auswählen, veranlassen und 
bewerten 

 X   X LF17b 

  e) Probenpräparation für mikro-
skopische Verfahren durchfüh-
ren 

     LF8,17b 

  f) auf- und durchlichtmikroskopi-
sche Verfahren, insbesondere 
zur Beurteilung der Morpholo-
gie, Verteilung und Orientie-
rung von Füllstoffen und Fa-
sern, auswählen, veranlassen 
und bewerten 

 X X X X LF4,8,17b 

6 Anwenden zerstörungs-

freier Werkstoffprüfver-

fahren  

a) visuelle Kontrollen an Werk-
stücken durchführen 

 X X  X LF5,LF15,17b 

 (§ 4 Absatz 2 Abschnitt 

C Nummer 7) 

b) zerstörungsfreie Oberflächen-
verfahren, insbesondere zur 
Ermittlung von Glanzgrad, 
Farbmetrik und Schichtdicke, 
durchführen 

 X X  X LF5,LF15,17b 

  c) zerstörungsfreie Volumen-
verfahren auswählen, veran-
lassen und bewerten 

 X  X X LF10,14 

7 Analysieren von  

Fehlerursachen 

(§ 4 Absatz 2 Abschnitt 

C Nummer 8) 

a) Vorgehensweise zur systemati-
schen Untersuchung von Scha-
densfällen festlegen 

 X   X LF15 

b) umgebungsbedingte Verände-
rungen der Eigenschaften von 
Kunststoffen identifizieren und 
bewerten, insbesondere durch 
Einwirkung von Temperatur, 
Licht im sichtbaren und im UV-
Bereich, Feuchtigkeit und 
Chemikalien 

 X   X LF15,17b 

c) Änderungen von Produkteigen-
schaften durch werkstoff-, ver-
arbeitungs-, konstruktions- 
sowie betriebsbedingte Einwir-
kungen beurteilen 

 X   X LF15,17b 

d) auf der Grundlage von Unter-
suchungsergebnissen auf 
Fehlerursachen schließen  

 X   X LF15,17b 

e) Vorschläge zur Fehlervermei-
dung entwickeln 

 X   X LF15,17b 
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1 Beurteilen von Ände-

rungen der Werkstoff-

eigenschaften  

(§ 4 Absatz 2 Abschnitt 

D Nummer 1) 

a) Ergebnisse chemischer Analy-
sen bewerten 

b) Wärmebehandelbarkeit von 
Stählen und Eisengusswerk-
stoffen beurteilen 

 X  X X LF6,11,17c 

c) Wärmebehandelbarkeit von 
Nichteisenmetallen, insbeson-
dere von Kupfer und Alumini-
um sowie deren Legierungen, 
beurteilen 

 X   X LF11,17c 

d) Beeinflussung der Werkstoffei-
genschaften durch Wärmebe-
handlung, Kalt- und Warmum-
formungen beurteilen 

 X X X X 
LF1,6,11, 
17c  

e) Zeit-Temperatur-Verläufe zur 
Erzielung von vorgegebenen 
Werkstoffeigenschaften unter 
Nutzung von Zeit-Temperatur-
Austenitisierungs-Schaubildern 
und Zeit-Temperatur-
Umwandlungs- Schaubildern 
festlegen 

 X  X X LF11,17c 

f) Ergebnisse von Stirnabschreck-
versuchen beurteilen und bei 
der Planung von Wärmebe-
handlungen berücksichtigen 

 X  X X LF11,17c 

2 Planen und Festlegen 

betrieblicher Arbeits- 

und Prüfabläufe  

(§ 4 Absatz 2 Abschnitt 

D Nummer 2) 

a) Arbeits- und Prüfabläufe unter 
Berücksichtigung von Wirt-
schaftlichkeit, Arbeitssicher-
heit, Betriebsabläufen und zeit-
lichen Vorgaben festlegen 

 X  X X 

LF11,17c 
b) Machbarkeit der Kundenvor-

gaben überprüfen und beurtei-
len, bei Abweichungen Maß-
nahmen vorschlagen und ein-
leiten 

 X  X X 

3 Auswählen von Wärme-

behandlungsverfahren  

(§ 4 Absatz 2 Abschnitt 

D Nummer 3) 

a) zur Erzielung bestimmter 
Bauteileigenschaften Wärme-
behandlungsverfahren, insbe-
sondere Glühen, Vergüten, 
Oberflächenhärten, Härten und 
Nitrieren, auswählen 

 X X X X  

 

 

b) Wärmebehandlungsverfahren 
unter Berücksichtigung von An-
lagentypen und Abschreck-
medien, Werkstoffauswahl, 

 X X X X LF 6,11,17c  
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Bauteilgeometrie, Verzug, 
Maß- und Formänderungen 
einsetzen 

  c) Wärmebehandlungsanlagen, 
insbesondere Kammeröfen, 
Vakuumöfen, Schacht- und 
Topföfen, Salzbadöfen, Durch-
laufanlagen, Induktions- und 
Flammhärteanlagen, Tiefkühl-
einrichtungen, nach Einsatz-
möglichkeit auswählen 

 X X X X  

4 Vorbereiten und Bedie-

nen von Wärmebehand-

lungsanlagen  

(§ 4 Absatz 2 Abschnitt 

D Nummer 4) 

a) Werkstücke und Proben reini-
gen 

 X   X 

LF17c 

b) Werkstücke und Proben für 
örtlich begrenzte Wärmebe-
handlungen vorbereiten 

 X   X 

c) Chargiermittel und Chargier-
hilfsmittel auswählen 

 X   X 

d) Werkstücke und Proben unter 
Berücksichtigung von Verzugs-
und Maßänderungsverhalten 
und Wirtschaftlichkeit chargie-
ren 

 X   X 

e) Wärmebehandlungsanlagen 
vorbereiten, insbesondere Pa-
rameter einstellen und Wär-
mebehandlungsprogramme 
auswählen 

 X   X 

f) Wärmebehandlungen durch-
führen 

 X   X 

g) Wärmebehandlungsprozesse 
überwachen und steuern, ins-
besondere Temperaturverlauf, 
Temperaturverteilung und 
Ofenatmosphäre bestimmen 

 X   X 

5 Nachbehandeln und 

Freigeben wärmebe-

handelter Teile  

(§ 4 Absatz 2 Abschnitt 

DNummer 5) 

a) Ofenfahrten mit Hilfe von 
Ofendiagrammen bewerten 

 X  X X 

LF11,17c 

b) Zwischenprüfungen durchfüh-
ren, Prozesse optimieren, wei-
tere Wärmebehandlungsschrit-
te festlegen 

 X  X X 

c) Endkontrollen durchführen, 
erforderliche Nacharbeiten 
veranlassen, Teile freigeben 
und dechargieren  

 X  X X 

d) Oberflächenbehandlung nach 
der Wärmebehandlung durch-
führen 

 X  X X 
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6 Prüfen und  

Bestimmen von Werk-

stoffeigenschaften 

a) Härte von Werkstoffen, insbe-
sondere nach den Verfahren 
Brinell, Rockwell und Vickers, 
ermitteln 

 X X   LF3 

 (§ 4 Absatz 2 Abschnitt 

D Nummer 6) 

b) Proben für metallografische 
Untersuchungen, insbesondere 
durch Beizen und Ätzen von 
Oberflächen, vorbereiten 

 X X X  LF4,8 

  c) mikroskopische und makro-
skopische Untersuchungen 
durchführen und bewerten 

 X X X  LF4,8 

  d) Gefügebestandteile in Eisen-
werkstoffen, insbesondere 
Korngrenzen, Ferrit, Perlit, 
Martensit, Restaustenit und 
nichtmetallische Einschlüsse, 
identifizieren  

 X X X  LF4,8 

  e) Gefüge metallischer Werkstof-
fe mittels Richtreihen, insbe-
sondere zu Korngröße und 
Karbidverteilung, quantifizie-
ren 

 X X X  LF4,8 

  f) Härtetiefen ermitteln; Rand-
schichten metallografisch aus-
werten 

 X  X  LF11 

  g) Schichtdicken an metallischen 
Werkstoffen ermitteln 

 X  X  LF11 

  h) Untersuchungen an fehlerhaf-
ten Werkstoffen und Produk-
ten durchführen 

      

7 Anwenden zerstörungs-

freier Werkstoffprüfver-

fahren 

(§ 4 Absatz 2 Abschnitt 

D Nummer 7) 

a) visuelle Kontrollen an Werk-
stücken durchführen 

 X X  X LF5,17c 

b) Oberflächenverfahren anwen-
den und bewerten 

 X X  X LF5,17c 

c) Verwechslungsprüfung durch-
führen 

 X  X  LF10 

8 Analysieren von  

Fehlerursachen  

(§ 4 Absatz 2 Abschnitt 

D Nummer 8) 

a) Vorgehensweise zur systemati-
schen Untersuchung von Scha-
densfällen festlegen  

 X   X 

 

  b) auf der Grundlage von Unter-
suchungsergebnissen auf 
Fehlerursachen schließen  

 X   X 

  c) die Beeinflussung der Eigen-
schaften von Werkstoffen und 
Bauteilen durch Verarbeitungs- 
und Bearbeitungsverfahren 
sowie vor- und nachgeschalte-

 X   X 

LF15 
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te Prozesse, insbesondere gal-
vanische und thermische Be-
einflussung, beurteilen 

  d) Vorschläge zur Fehlervermei-
dung entwickeln 

 X   X 
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1 Unterscheiden von 

Beanspruchungen und 

Fehlerarten in techni-

schen Systemen  

(§ 4 Absatz 2 Abschnitt E 

Nummer 1) 

a) herstellungs- und verarbei-

tungsbedingte Anzeigen unter-

schiedlicher Werkstoffe inter-

pretieren, insbesondere Fehler 

in Schweißnähten, Gussstü-

cken, Schmiedeteilen, Walz-

produkten und Verbundwerk-

stoffen identifizieren  

 X  X X 
LF9,10,14, 
16b,17d 

b) Beanspruchung von Prüfberei-
chen in branchenspezifischen 
technischen Anlagen und Sys-
temen im Kontext der Anlage 
oder Komponente unterschei-
den 

 X   X LF17d 

2 Vorbereiten von Prüf-

einsätzen in technischen 

Systemen  

(§ 4 Absatz 2 Abschnitt E 

Nummer 2) 

a) Prüf- und Hilfsmittel zusam-

menstellen und bevorraten, 

Funktionsprüfungen durchfüh-

ren und Prüfaufträge umsetzen 

 X X X X 
LF5,9,10,14, 
16b,17d 

  b) Prüfanweisungen für zerstö-

rungsfreie Prüfungen unter Be-

rücksichtigung der kundenspe-

zifischen, normativen und ge-

setzlichen Anforderungen er-

stellen und anwenden 

 X   X 17d 

  c) vor Ort prüftechnisch relevante 
branchen- und kundenspezifi-
sche Prüf- und Qualitätsma-
nagementanforderungen be-
schaffen, bewerten und be-
rücksichtigen  

 X X X X 
LF5,10,13, 
14,16b,17d 

  d) Zuständigkeiten und Verant-

wortlichkeiten im Bereich 
 X X X X 

LF5,10,13, 
14,16b,17d 
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Prüfmittelbeschaffung, Arbeits-

schutz- und Sicherheitsvorkeh-

rungen und Qualitätsmanage-

mentanforderungen am Prüf-

ort ermitteln; Einsatzgenehmi-

gungen einholen 

  e) Dokumentation für Anzeigen-

Protokollierung erstellen 
 X X X X 

Alle LF   f) Prüfungen in betriebliche 

Abläufe einpassen, mit Kun-

den, Auditoren, Prüfaufsichts-

personal und Prüfbeteiligten 

abstimmen und optimieren 

 X    

3 Vorbereiten von  

Prüfarbeitsplätzen in 

technischen Systemen  

(§ 4 Absatz 2 Abschnitt E 

Nummer 3) 

a) vor- und nachgelagerte Berei-
che im Einsatzgebiet ermitteln, 
Verantwortungsbereiche und 
Prüfdurchführung abstimmen, 
Kunden auf spezifische Prüfbe-
dingungen und Prüfdurchfüh-
rungen hinweisen und beraten 

 X   X 17d 

 b) prüfungsrelevante Komponen-
ten und Bereiche im Einsatzge-
biet ermitteln; Zugänglichkeit 
und Prüfbarkeit nach den ge-
forderten Vorgaben beurteilen 

 X   X 17d 

 c) örtliche Arbeitssicherheits-
maßnahmen und Strahlen-
schutzmaßnahmen berücksich-
tigen; Fremdleistungen veran-
lassen, überwachen und prüfen  

 X   X 
LF14,16b, 
17d 

 d) Prüfgeräte und -mittel unter 
Berücksichtigung der anlagen-
spezifischen Gegebenheiten 
und unter Einbeziehung der 
Belastungsbedingungen positi-
onieren 

 X   X 
LF14,16b, 
17d 

 

4 

Durchführen von Prüf-

verfahren und –prozes-

sen im Einsatzgebiet 

und Umsetzen von 

Anforderungen des 

Qualitätsmanagements  

a) wiederkehrende Prüfungen, 

Zwischen- und Abnahmeprü-

fungen hinsichtlich Prüfmittel, 

Prüfdurchführung und Doku-

mentation unterscheiden 

 X   X 17d 

 (§ 4 Absatz 2 Abschnitt E 

Nummer 4) 
b) Bauteile und Komponenten auf 

Dimensionen, Werkstoffeigen-

schaften und Materialfehler 

prüfen 

 X X X X LF2,5,10,14 

  c) Prüfanweisungen für zerstö-

rungsfreie Prüfung von Ober-

flächenfehlern und oberflä-

chennahen Fehlern in unter-

 X   X LF17d 



 

26.02.2013 

 

Seite 16 von 21 

 Ausbildungsrahmenplanentwurf 

Stand: 26.02.2013 

Rahmenlehrplanentwurf 

Stand: 26.02.2013 

 Ausbildungsberufsbildposition Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr Lernfelder 

  1 - 18 19 - 42 1 2 3,4  

schiedlichen technischen Anla-

gen, unterschiedlichen Werk-

stoffen und Bauteildimensio-

nen erstellen 

  d) Prüftechniken verfahrensspezi-

fisch und prüfproblemabhängig 

auswählen, Anwendungsberei-

che abgrenzen 

 X   X 17d 

  e) umgebungs- und anlagen-

bedingte Einflüsse des Ein-

satzgebietes auf die 

Prüfdurchführung und die 

Prüfergebnisse berücksich-

tigen 

 X X X X 
LF5,10,14, 
16b,17d 

  f) Bauteile und Komponenten aus 

unterschiedlichen Werkstoffen 

mit zerstörungsfreien Prüfver-

fahren, durch Sichtprüfung, 

Eindringprüfung, Magnetpul-

verprüfung, Ultraschallprüfung 

und Durchstrahlungsprüfung 

untersuchen 

  X X X 
LF5,10,14, 
16b,17d 

5 Analysieren von  

Prüfergebnissen  

(§ 4 Absatz 2 Abschnitt E 

Nummer 5) 

a) Filmbewertungen in der 

Durchstrahlungsprüfung durch-

führen 

 X   X 
LF14,16b, 
17d 

b) Zulässigkeitsgrenzen in der 

Schweißnahtprüfung bei 

Stumpf- und Kehlnähten ermit-

teln 

 X  X X LF9,17d 

c) Prüfungen unter Beachtung 

der Registrier- und Zulässig-

keitsgrenzen in der Durchstrah-

lungs-, Ultraschall-, Eindring- , 

Sicht- und Magnetpulverprü-

fung bewerten 

 X X X X 
LF5,10,14, 
16b,17d 

d) Prüfergebnisse verschiedener 

Prüfverfahren unter Beachtung 

der Zulässigkeitsgrenzen mitei-

nander vergleichen. 

 X X X X 
LF5,10,14, 
16b,17d 

6 Durchführen von Maß-
nahmen nach Prüfung  
(§ 4 Absatz 2 Abschnitt E 
Nummer 6) 

a) Arbeitsbereiche für den regulä-
ren Anlagenbetrieb freigeben; 
Prüfaufsichtspersonal benach-
richtigen 

 X   X LF17d 

  b) Nachbehandlungs- und Nach-
bearbeitungsverfahren gemäß 
Vereinbarung oder Absprache 
mit Verantwortlichen festlegen 
und durchführen  

 X   X LF17d 

  c) Nachprüfungen gemäß Verein-
barung oder Absprache mit 
Verantwortlichen festlegen 

 X   X LF17d 
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und durchführen  

  d) Nachbehandlungsmaßnahmen 
nachvollziehbar dokumentie-
ren 

 X   X LF17d 

  e) Arbeitsleistungen vertragsge-
mäß abrechnen, Abrechnungs-
daten erstellen, Nachkalkulati-
onen durchführen 

 X   X LF17d 

  f) Vergleich mit ursprünglicher 
Prüfplanung durchführen, Prü-
fergebnisse und Prüfdurchfüh-
rung mit Auftraggeber bewer-
ten 

 X X X X LF5,10,14, 

16b,17d 

7 Dokumentieren des 

technischen Systemzu-

standes  

a) Rohrleitungspläne, isometri-
sche Zeichnungen und Bauplä-
ne anwenden 

 X   X 

17d 

(§ 4 Absatz 2 Abschnitt E 

Nummer 7) 

b) Inspektionsbefunde und In-
standhaltungsmaßnahmen do-
kumentieren und visualisieren 

 X   X 

 c) kundenspezifische Dokumenta-
tionsanforderungen einhalten; 
komponenten- und systemspe-
zifische Dokumentation erstel-
len 

 X   X 

8 Analysieren von  

Fehlerursachen  

(§ 4 Absatz 2 Abschnitt E 

Nummer 8) 

a) Vorgehensweise zur systemati-
schen Untersuchung von Scha-
densfällen festlegen 

 X   X LF15, 17d 

b) unterstützende zerstörungs-
freie Prüfverfahren zur Fehler-
analyse festlegen und durch-
führen 

 X   X LF15, 17d 
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1 Berufsbildung,  

Arbeits- und Tarifrecht 

a) Bedeutung des Ausbildungsver-
trages, insbesondere Abschluss, 
Dauer und Beendigung, erklä-
ren 

während der ge-
samten Ausbildung 

zu vermitteln 

   

WiSo 

(§ 4 Absatz 2  Abschnitt 

F  Nummer 1) 

 

b) gegenseitige Rechte und Pflich-
ten aus dem Ausbildungsver-
trag nennen 

 c) Möglichkeiten der beruflichen 
Fortbildung nennen 

 d) wesentliche Teile des Arbeits-
vertrages nennen 

 e) wesentliche Bestimmungen der 
für den ausbildenden Betrieb 
geltenden Tarifverträge nennen 

2 Aufbau und Organisati-

on des Ausbildungsbe-

triebes 

(§ 4 Absatz 2  Abschnitt 

F  Nummer 2) 

a) Aufbau und Aufgaben des 
ausbildenden Betriebes erläu-
tern 

während der ge-
samten Ausbildung 

zu vermitteln 

   

WiSo 

b) Grundfunktionen des ausbil-
denden Betriebes wie Beschaf-
fung, Fertigung, Absatz und 
Verwaltung erklären 

c) Beziehungen des ausbildenden 
Betriebes und seiner Beschäf-
tigten zu Wirtschaftsorgani-
sationen, Berufsvertretungen 
und Gewerkschaften nennen 

d) Grundlagen, Aufgaben und 
Arbeitsweise der betriebsver-
fassungs- oder personalvertre-
tungsrechtlichen Organe des 
ausbildenden Betriebes be-
schreiben 

3 

Sicherheit und Gesund-

heitsschutz bei der 

Arbeit 

a) Gefährdung von Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz 
feststellen und Maßnahmen zu 
ihrer Vermeidung ergreifen 

 

X X X Alle LF 
(§ 4 Absatz 2  Abschnitt 

F  Nummer 3) 

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- 
und Unfallverhütungsvorschrif-
ten anwenden 

 

 c) Verhaltensweisen bei Unfällen 
beschreiben sowie erste Maß-
nahmen einleiten 

während der ge-
samten Ausbildung 

zu vermitteln 
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 d) Vorschriften des vorbeugenden 
Brandschutzes anwenden; Ver-
haltensweisen bei Bränden be-
schreiben und Maßnahmen zur 
Brandbekämpfung ergreifen 

 

4 Umweltschutz 

(§ 4 Absatz 2  Abschnitt 

F  Nummer 4) 

Zur Vermeidung betriebsbedingter 
Umweltbelastungen im beruflichen 
Einwirkungsbereich beitragen, ins-
besondere 

während der ge-
samten Ausbildung 

zu vermitteln 
X X X Alle LF 

a) mögliche Umweltbelastungen 
durch den Ausbildungsbetrieb 
und seinen Beitrag zum Um-
weltschutz an Beispielen erklä-
ren 

b) für den Ausbildungsbetrieb 
geltende Regelungen des Um-
weltschutzes anwenden 

c) Möglichkeiten der wirtschaftli-
chen und umweltschonenden 
Energie- und Materialverwen-
dung nutzen 

d) Abfälle vermeiden; Stoffe und 
Materialien einer umweltscho-
nenden Entsorgung zuführen 

5 
Handhaben von Arbeits- 

und Gefahrstoffen  

a) Arbeits- und Gefahrstoffe 

kennzeichnen, lagern und be-

reitstellen 

während der ge-
samten Ausbildung 
zu vermitteln 

 

X X Alle LF 

 (§ 4 Absatz 2  Abschnitt 

F  Nummer 5) 

b) Arbeitsstoffe trennen, vereini-

gen und reinigen  

 

  c) Säuren, Laugen, Salze und 

deren Lösungen sowie Wärme-

behandlungsmedien handha-

ben  

X 

  d) pH-Wert bestimmen 
 

  e) Lösungen, Emulsionen und 

Suspensionen herstellen 

 

    

  f) Arbeitsstoffe auf Veränderun-

gen überprüfen 
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 g) mit Gasen, Aerosolen und 

Lösemitteln umgehen 

 

6 Betriebliche und techni-

sche Kommunikation; 

Qualitätsmanagement  

(§ 4 Absatz 2  Abschnitt 

F  Nummer 6) 

a) technische Unterlagen, auch 

englischsprachige , insbesonde-

re technische Zeichnungen, 

Prüfanweisungen, Spezifikatio-

nen, Skizzen, Normblätter, 

Stücklisten, Tabellen und Be-

dienungsanleitungen auswäh-

len, anwenden und archivieren 

X  X X X  

 b) Prüfskizzen und Bemaßungen 

von Werkstücken und Prüfob-

jekten erstellen 

X  X X X  

 c) auftragsbezogene Daten und 

Dokumente unter Berücksichti-

gung des Datenschutzes, insbe-

sondere Computer gestützt, 

pflegen, sichern und archivie-

ren 

X  X X X Alle LF 

 d) Gespräche mit Kunden, Vorge-

setzten und im Team führen 
 X X X X  

 e) Konflikte im Team erkennen 

und zur Lösung beitragen 
 X X X X  

 f) Methoden des betrieblichen 

Qualitätsmanagements an-

wenden 

 X X X X  

7 Bearbeiten von Werk-

stücke aus unterschied-

lichen Werkstoffen  

(§ 4 Absatz 2  Abschnitt 

F  Nummer 7) 

a) Längen, Winkel, Flächen und 
Formen messen und überprü-
fen 

X  

X X X Alle LF 

b) Oberflächenqualität beurteilen X  

c) Werkstücke durch Feilen, Boh-
ren, Sägen, Schleifen und Polie-
ren bearbeiten und verfahrens-
gerecht kennzeichnen  

X  

d) Verbindungen form-, kraft- und 
stoffschlüssig  herstellen 

 X 
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8 Werkzeuge, Messgeräte 

und Betriebseinrichtun-

gen warten und pflegen 

(§ 4 Absatz 2  Abschnitt 

F  Nummer 8) 

a) Werkzeuge, Messgeräte und 

prüftechnische Einrichtungen 

pflegen X  X X X Alle LF 

 b) Funktionsfähigkeit von Werk-

zeugen, Messgeräten und 

prüftechnischen Einrichtun-

gen überprüfen 

X  X X X  

 c) Messgeräte kalibrieren X  X X X  

 

 


